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- Verschulden b. Vertrogsverhondlungen
- Vertrog mit Schuizwirkung zugunsten Dritter
: obi. lnteressenloge
: Testot

- vertrogsöhnl. Vertrouenshofiung

Festslellungskloge
- negotive -
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Honororonspruch d. Stb
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: Beiriebsprüfung
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- Sieuerhoftung

Lohnsleuererstottung
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: Mitwirkung d. Lohnsieuerhilfevereins

Lohnsteuerhilfeverein
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d. Lohnsteuer

Mitverschulden
- richiige lnformotionen on StB

Prospehhoftung
- b. Bouherrenmodell
: Homburger Modell

- d. Gutochiers
- Rechiswohlklousel
- Schoden: Befreiung v. Vertrog
- Veriöhrung: $ 68 StBerG

Rechtsberotung / Rechlsbesorgung

- Erschlie0ungsbeitröge
- Steuerberoter
: Erschließungsbeitröge

Rechtswohlklousel
- Prospekthoftung

Schoden
- Kopiiolonloge

: Rückobwicklung

Sittenwidrige Schödigung, S 826 BGB

- Johresobschluß

Steuerberotungsgesetz
- g4,zl.5
: unmitfelborer Zusommenhong

-s5: Steuerberechnung. Wirischo{ts-
berotunosfirmo

- $ 33, Hil{eieistung in Steuersochen
: Rechenzenirum

_8 q7

: Werbeverbot, Anwo ltssuchservice

Steuererklörung
- lnformotionen d. Mondonten
- Steuerbef reiun gsiotbesto nd

Steuergesloltungsberotung
- Mondotsumfong
- Wirlschoftsberotung

Steuerhoftung
- d. Konkursverwolters

Telefox
- Funktionsföhigkeit b. Justizbehörde

Testot {s. Besiötigungsvermerkl
- Beweiskroff

Treuhönder
- Hcftungsbeschrönkung
: grobe Fohrlössigkeit

Veriöhrung, $ 68 StBerG, $ 5l o WPO
- Prospekthoftung

Veriöhrung, $ 5l BRAO
- Belehrungspflicht u. Fehler

u. Veriöhrungsvorschrift,
Seku n dö ro nspruch
: Anloß zur Belehrung

- Veriöhrungshemmung: Verhondlung, g 852 BGB, 3 PfIVG

Verschwiegenheil
- gegenüber Miterben

Werbeverbot
- Anwolis-Suchservice/lnfodienst
- f. Rechtsonwölie

Wirtschoftsberotung
- Mondotsumfong
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Gl Leirsörze

Unerloubte Steuerberotung / Wirtschoftsberotungsgesellschoft / Steuerberechnungen

Ein Gutochten für die Betriebsoufspoltung einer Böckerei, dos mehrere konkrete Steuer-

berechnungen enthölt und in dem ous den detoilliert ongestellten Steuerbelostungs-

vergleicheri Empfehlungen für den Auftroggeber obgeleitet werden, stellt einen Foll

unerloubter Steuerberotung gem. I5 StBerG dqr.

Bei einem solchen Gutochten hondelt es sich ouch nicht i.S.d. $ 4 Nr. 5 StBerG um eine

Hilfs- oder Nebentötigkeit im Rohmen der Tötigkeit einer Wirtschoftsberotungsgesell-

schoft.
{OLG Fronkfurt, Beschl.v. 23.5.1991,6W 41/91, rkr', DSIR 1991,1201)

Rechtsberotungsbef ugnis / Erhebung von Erschließungsbeitrögen

1. Sireiiigkeiten über Erschließungsqntröge stellen keine Steuersochen i.S.d. S 162 Abs.l
VwGO dqr.

2. Ein Steuerberoter/vereidigter Buchprü{er besorgt unerloubi eine Rechtsongelegen-

heit, wenn er die Vertretung in einem gerichtlichen Verfohren wegen Erhebung von

Erschließungsbeitrögen übernimmt und nicht im Besitz einer Erloubnis nqch Art.l
$ I RBerG is]. Aufwendungen, die einer Portei wegen dieser Geschöftsbesorgung

entstehen, sind noch 0162 Abs. I VwGO vom Prozeßgegner nicht zu erstotien.

3. Der Erstottungsonspruch noch $ 162 Abs. IVwGO besteht ouch donn nicht, wenn dos

Gericht uon äin", Zurückweisung des unerloubt ouftretenden Prozeßvertreters ob-
gesehen hot.

(OVG Nordrhein-Wesrfolen, Beschl.v. 27.6)991- 3 B lB5B/90 - rkr. StB 199], 402)

Lohnsteuerhilfeverein / SteuererslottungsonsPruch i Vorfinonzierung

Die Ausstellung von Bescheinigungen durch Lohnsteuerhilfevereine Über die vorous-

sichtliche Höhä eines SteuereÄtottungsonspruchs sowie die Entgegennohme schrift-

licher Abtretungs- oder Verpföndungsärklörungen seiner Mitgliede-r lie_gen im Rohmen

der gestottet"'iHilf"l"ittrng eines Löhnsteuervereins durch dos StBerG ($14 Abs. Nr. I

StBerG).
(Honseotisches OLG Homburg, Urt.v. 4.10.1990 - 3 U 87/90 - StB 1991, 400)

Abwehr von SchodenersqtzonsPruch / negotive Feststellungskloge

l. Der Rechtsonwolt hot in der Regel ein rechtliches lnteresse on olsboldiger Fest-

stellung, demienigen nicht regreßpflichtig zu sein, der ihm ongekÜndigt hot, ermÜsse

ihn beiungünsfigäm Ausgong der rechtlichen Auseinondersetzung mit einem Dritten

{ur moglicie Sc[aden in Anspruch nehmen und ihn zugleich oufge{ordert hot, sich

bereits ietzl zum Ersotz bereitzuerklören'

2. Dos Revisionsgericht konn einer vom Beru{ungsgericht zu Unrecht ols unzulössig

obgewiesenen' Klog" stottgeben, wenn dos StreiVerhöltnis keiner weiteren Auf-

klörung bedor{.
{BGH, Urt.v. 10.10.199] - lX ZR 38/91)

Berotungspflicht / lnformotionen des Mondqnten

HoiderAnwolt seine Berotungs- und Aufklörungspflichten verletzt, so gili dieVermutung,

doß der Mondqnt bel pflichigemößem Verholten rechtzeitig olle lnformotionen erteilt

hötte, die ihm bei vernunftigeiBetrochtungsweise bedeutsom erscheinen mußten.
(BGH, Urt.v. 26.9.1991- lX ZR 242/901
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OLG Fronk{urtv.23.5.1991 -6\N 41/91 rkr.: DSIR 1991, l20l

OLG Homburg v. 4. 10. 1990 - 3 U 87 /90: StB 1991,400

OLG Korlsruhe v. 5.6. l99l - 1U 270/90

OLG Korlsruhe v. 16.10. l99l - I U 5/91

OLG Köln v. 9.3.1989 - 5 U lll/B8

OLG München v.17.5.1991 - 2\U 4529/90

OVG Nordrhein-Wesffolen v. 27. 6.1991 -
3 B lB5B/90 rkr.: StB 1991,402

LG Homburg v. 31.5.1991 - 302 O ll3/90
: RPK U 1.065/91

LG Honnover v.24.1.1991 - 19 O 414/90
: SIBK Köln - MBI 1991, B

LG Korlsruhe v. 7.3.1990 - 3 O 339/89

EGH Hessen v.28.2.1991 -1EGH2/90: EWiR S 43 BRAO 3/91,461 Rins
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eine Amispflichtverletzung dor. Gem. 5 BB Abgobenordnung ist die
Finonzbehörde nömlich zur Ermitllung der Grundlogen der Besteuerung
von Amts wegen verpflichtet. Selbst wenn der Sieuerpflichtige seiner
Mitwirkungspflicht nicht nochkommt, entbindet dies die Finonzbehörde
von der Amtserm ittl u n gspflicht n icht'.'

Auch steht die Vorschrift des $ ]39 Finonzgerichtsordnung, wonoch Kosten
des Vorverfohrens nur donn erstottet werden, wenn im nochfolgenden
gerichtlichen Verfohren dos Gericht dies für notwendig erochtet, einem
moteriellen rechtlichen Anspruch ouf Kostenerstottung ous $ B3g BGB
i.V. m. Art. 34 GG nicht entgegen. (BGHZ2l,359; BGH NJW 75, g72;
OLG Fronkfurt/M. BB Bi, 228;OLG München 8879,1335).,,Dergegentei-
ligen Ansicht des Londgerichts verden in der von dem beklogten Lond
zitierten Entscheidung vom 3.3.]989 Az 5 o 521/86 folgt die Kommer
nicht. 5 ]39 FGo enthölt eine verfohrensrechtliche Regelung. Es sind keine
Gründe ersichtlich, wesholb s 139 FGo einen moteriell-rechtlichen An-
spruch ousschließen sollte. Soweit sich dos Londgericht Verden ouf die
Entscheid u ng BG HZ 45, 251stützt, ist festzu ho lten, doß bei vodo ge einer
Amtspflichverletzung weitere Umstönde bestehen, so doß bei einer
Be[ohung eines Kostenerstottungsonspruches eine Umgehung der Vor-
schrift des $ 

.l39 
FGO nicht vorliegt'.'

Demgemöß wor dos beklogte Lond verpflichtet, den schoden zu er-
setzen, der ous der Amtspflichverletzung entstonden ist, hier die Kosten
der Beouftrogung des Klögers ols Steuerberoter.

Hinzuzufügen ist, doß im vorliegenden Foll der Steuerberoter für seinen
Mondonten ous obgetretenem Rechtgeklogt hot. Eine solche Vorgehens-
weise erscheint sinnvoll, do der Mondont ouf diese Weise vor einem
Proze$ und den domit verbundenen Argernissen bewohrt wird.

Prospekthoftung
- Homburger Modell
- Schoden

- Ver[öhrung
{BGH Urt.v. 26.9.1991- VIIZR 376/B9t

Stichwort- u nd Entscheidungsverzeichnis
(Heft I -2,19921

Leitsötze:

Die zur Prospekthofiung bei der Publikums-KG entwickelten Grundsötze
sind ouch bei Anlogemodellen onwendbor, die - wie z.B. dos sog.
Homburger Modell - Elemente der reinen Kopitolbeteiligung und des
konventionellen Bouherrenmodells vereinigen (im Anschlud on gGlz ttt,
314 : G11990,2211.

Der Anleger konn ouch donn Befreiung von dem obgeschlossenen
Vertrog und Ersotz seinerAufwendungen verlongen, wenn seine Beteili-
gung wertholtig ist, es sich iedoch um ein von dem im prospektbeschriebe-
nen Anlogemodell grundlegend verschiedenes, mit ihm in keinerWeise
oustouschbores lnvestitionsmodell hondelt. Dem Umstond, doß die
Beteiligung noch wertholtig ist, konn dodurch Rechnung geirogen wer-
den, do0 die schodenersotzleisiung Zug um Zug gegen Abtretung der
Beteiligung bzw. ubertrogung des wohnungseigentums erfolgt.

Entho lt ein An lo gemodell wegen seiner konzeptionel len Gesto ltu n g u nd
im Hinblick ouf die Moglichkeit eines spöteren Erwerbs einer Eigeniums-
wohnung weseniliche Elemente des konventionellen Bouherren modells,
veriöhren Prospektholtungsonsprüche frühestens noch fünf Johren.

Wird ein Steuerberoier ols lnitiotor oder ols ein diesem gleichstehenden
Prospektverontwortlicher oufgrund typisierten Vertrouens in Anspruch
genommen, ist $68 StBerG nicht onwendbor.

Aus den Gründen:

l. Dos Beruf ungsgericht hölt einen möglichen prospekthoftungsonspruch
gegen den Beklogten für veriöhrt. Der Anspruch veriöhrte spötestens
in dreiJohren noch dem Beiiritt zur Gesellschoft. Diese Frist sei obge-
loufen.

ll. Dogegen wendet sich die Revision zu Recht.

Dos Berufungsgericht hot nicht berücksichtigt, doß bei Bouherren-
modellen d ie f ü r d ie Prospekthoftu n g bei der pu bliku ms-KG entwickelte
kurze veriöhrungsfrist nicht eingreift (senoisurteile vom 31.5.]990 :

Allgemeine Geschöftsbedingungen
- Hottungsbegrenzung, g robe Fohrlössigkeit
- Rechtswohlklousel

Amtspflichwerletzung d. FA
- Abweichen v. Steuerrichtlinien
- Prü{ung d. eingereichten Belege

Arglisteinwond
- gegenüber Veriöhrungseinrede
Auskunftsverlrog
- stillschweigender Abschluß: Bilonz, Stotus

Belehrungspflicht d. Stb/Wp/RA
- Bef reiungstotbestond
: zulelzl v.15 .Johren

Beweislosl
- f. Mondoisumfong
Bilonzerstellung
- Aussogekroft d. Bilonz
- Drittho{tung
- Teslot

Bundesverfossungsgericht
- Anwoltspflichten
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BGHZlll, 3]4: Gl 1990, 22l undvom 25.]0.,1990 - Vll ZR 284/BB:VersR

91,4731. Es hot demzufolge nicht geprüft, ob die vom Senot, ollerdings

noch Erloß des Berufungsurteils, zur Prospekthoftung beim Bouherren-

mod el I entwickelten Gru ndsö lze hier zu ei nem n icht veriö h rten Scho den-

ersotzo nspruch f Ü hren.

Diese Prüfung konn der senot selbst gemö0 s 565 Abs. 3 Nr. I ZPO vor-

neh men, do weitere Feststel lu ngen zu m entscheidu ngserheblichen Soch-

verholt nicht zu erworten und ouch nichi notwendig sind. Aufgrund des

fesistehenden unstreitigen Sochverholts ergibt sich, doß die Klöger von

dem Beklogten im Wege des Schodenersotzes vedongen können, so

gestellizu werden, olswören sie der Bougemeinschoft und der HBG nicht

beigeireten. Dieser Anspruch ist nicht veriöhrt.

L Der Beklogte gehort zu dem Personenkreis, der fÜr unrichtige und

u nvol lstö nd ig e Prospekto n g o ben vero ntwortl ich ist.

o) Noch der Rechtsprechung des Bundesgerichishofs hoften den

Gesellschoftern einer Anlogen-Kommonditgesellschoft die Perso-

nen wegen folscher oder unvollstöndiger Prospektongoben ouf

Schodenersotz, die fur die Geschicke der Gesellschoft und domit

fur die Herousgobe des Prospekts verontwortlich sind (BGHZ 83,

222,2241. Dozu gehören die lnitioioren, GrÜnder und Gestolter

der Gesellschoft, soweit sie dos Monogement bilden oder beherr-

schen (BGHZ 71,284,287 l+.1. Dorüber hinous hoften ober ouch die

Personen, die hinter der Komplementör-GmbH und der Publikums-

Kommonditgesellschoft stehen und neben der Geschöffsleitung

besonderen Einfluß in der Gesellschoft ousÜben und desholb Mit-

vero ntwortung irogen (BGHZ 79, 337, 340lr.

oo) Diese Grundsötze hot der Senot ouf die Hoftung fÜr unrichtige oder

u nvollstö ndige Prospekto ngo ben im Bo u herren modell Übertro gen
(Urt.v. 3.l.5.,1990 o.o.O. mit Anm. Assmonn EWIR 9276 BGB 3/90,
757;Emmerich JuS 1990,934; von Heymonn WuB lG 9' - l'90;

Urt.v. 25.,l0.1990 o.o.O. mit Anm. von Heymonn WuB I G 7' - 2'91;

kritisch Kort DB 1991,1057 ff.; Wogner ZfBR 1991, 133 ff.).

bbl Dos Proiekt Bougemeinschoft,,P" Gesellschoft burgerlichen Rechts ist

ollerdings kein Bauherrenmodell, wie es den bisherigen Entschei-

dungen des Senots zugrunde log. Dort hotte die Beteiligung der

Klöger ieweils den so{ortigen Erwerb von Wohnungseigentum zum

Ziel- Hier ist Zweck der Beteiligung der Betrieb eines Hotels ou{ dem

erworbenen und umgebouten GrundstÜck. Noch dem lnholt des

Prospekts ist der Ewerb von Wohnungseigentum frÜhestens fÜnf

Jo h re noch Boubegin n unter besonderen Voro ussetzungen möglich.

önderte dos Finonzomt den ursprÜnglichen Bescheid ob und erkonnte

Erholtungsoufwendungen in der geltend gemochten Höhe on.

Der Sieuerberoter rechneie sodonn seine Tötigkeit gegenÜber seinem

Mondonten mit co. 
,1500 

DM ob, worouf der Mondoni wiederum seinen

vermeintlichen Anspruch ouf Kostenerstottung gegen dos beklogte Lond

in dieser Höhe on den Steuerberoter obirot. Dieser erhob sodonn im

eigenen Nomen Kloge gegen dos Lond ou{ Schodenersotzwegen Amts-

pflichverletzung in Höhe von co. ]500 DM und bekom sein Recht.

Aus den Gründen:

Der Anspruch ouf Ersotz der Kosten fur die Beouftrogung des Steuer-

beroters selbst gründet sich ouf $ 839 BGB in Verbindung mit Art. 34

Grundgesetz.

Noch dieser,,Hoftungskombinotion" hoftet der Stooi fÜr seinen Beomten

donn, wenn dieser in Ausübung seiner Amtspflicht vorsötzlich oder fohr'

lössig einem Dritten Schoden zufÜgt. Der Schoden liegt hier dorin, doß

der Mo nd o nt o ufg ru nd feh lerh ofter Vero n lo g u n g ein en Steuerbero ler zur

Verfolgung seiner steuerlichen Rechte hinzuziehen mußte und diesem

dorous Gebühren schuldete. Die Amtspflichtuerletzung liegt dorin, doß

der Sieuerbeomte entgegen $ 9 Abs. I ESIG,255 Abs. 2 HGB die geltend

gemochten Kosten ols Herstellungskosten und nicht ols Erholtungsouf-

wond behondelte.

Noch Ansicht des Londgerichts Honnover hot der Steuerbeomte ouch

schuldhoft gehondelt .,,Zwor liegt eine Sorgfoltspflichtverletzung do nn

nicht vor; wenn der Beomte bei Auslegung von zweifelhoften Gesetzes-

bestimmungen zu einer zwor unrichtigen, ober noch gewissenhoffer

Prüfu ng der vorho ndenen H ilfsmittel zu einer nochvol lzieh bo ren Entschei-

dung kommt. lm vorliegenden Foll konn iedoch nichtdovon ousgegongen

werd en, d oß hier ei ne g ewissen hofte PrÜf u n g der vorh o nd enen H i lfsm ittel

vorgenommen wurde. Vielmehr versiieß der Beomte gegen Nr. 157 der

EStG-Richtlinien, welche eine Auslegungshilfe geben und zudem fÜr

onschoffungsnohe Aufwendungen ein bestimmtes Verfohren vorgeben'

...Worum von diesen Verwoltungsvorschriften obgewichen wurde, ist

weder ous dem Steuerbescheid ersichtlich, noch von dem beklogten

Lo nd nochvollziehbo r vorgetro gen.

....Dos beklogte Lond vermog sich ebenfolls nicht dorouf zu berufen,

bei Erloß des ersten Steuerbescheides hötte die Rechnungen Über die

geltend gemochten Erholtungsorbeiien nicht vorgelegen, do sie der

Einkorr"nsteuererklörung nicht beigelegen hötte. Wenn der Steuer-

beomte ohne totsöchliche Grundloge entschied, stellt schon dies ollein
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Amtspflichtuerletzung
des Finonzqmles
(LG Honnover, Urt.v. 24.1.1991-19 0 414/90 -
srBK Köl n-M Bl 1991, 7/9, Bt

Auch ouf ein solches Anlogemodell, dos in Anlehnung on dos soge-
nonnte,,Homburger Modell" (vgl. Reithmonn/Brych/Monhort, Kouf
von Bo uf rö ger u n d Bo u herren m odel le, 5. Auf 1., Rd n. 147 ; Koeble. Rechts-
ho nd buch lm mobilien, Ko pitel ]5, Rd n. 42 f+.; Locher/König, Bo u herren-
modelle in zivil- und steuerrechtlicher Sicht, Rdn. 5; Tewes, steuerlich
onerkonnte Bouherrenmodelle, Teil 4 Kopitel B) Elemente der reinen
Kopitolbeteiligung und des Bouherrenmodells vereinigt, sind die zur
Prospekthoftung bei der Publikums-KG entwickelten Grundsötze
onwendbor. Auch bei diesem Anlogemodell ist der Prospeh oftmols
die einzige iedenfolls die wichtigste lnformotionsquelle, die den
Anleger in die Loge verselzt, die Anloge obiektiv zu beurteilen und
sein Risiko richtig einzuschötzen. Die hervorrogende Bedeutung des
Prospeh für die Informofionsvermittlung und die domit verbundene
Beeinflussung des Anlogeentschlusses rechtfertigt bei diesem und
vergleichboren Anlogemodell die zivilrechtliche Verontwortlichkeit
derienigen, die durch den Prospekt ouf den Entschluß eines Kopitol-
onlegers Einfluß genommen hoben (Senotsurt.v. 31.5.1990 o.o.O.; vgl.
ouch Brych/Pouse, Boutrögerkouf und Boumodelle, Rdn. 676;Koeble
o.o.O. Rdn.43 und Assmonn o.o.O.).

b) Der Beklogte ist einer der Hintermönner der Bougemeinschoft. Er hqt
neben den lnitiotoren besonderen Einfluß ousgeübt und desholb Mit-
verontwortung getrogen.

Gonz erheblichen Einfluß hotte der Beklogte schon desholb, weil er
Mehrheitsgesellschqfter der Vermögensverwoltungs GmbH wor, die
ihrerseitszu fost einem Dritfel on der lnitiotorin, der N. GmbH, beteiligt
wor. Abgesehen dovon belegen seine zohlreichen onderweitigen
Verflechtungen mit dem Proiekr, doD er bei dessen lnitiierung eine
f ührende Rolle gespielt hot, die ihn ouch in die Loge versetzt hot, ouf die
Gestoltung des gesomten Prospekts Einfluß zu nehmen.

Der Beklogte hot gonz moßgeblich selbst on der Konzeption des
Proiehs mitgewirkt. sömtliche steuerlichen und wirtschoftlichen Ango-
ben im Prospekt stommen von ihm. Er hot die steuerliche schulung der
Vertriebsbeouftrogten vorgenommen. Der Beklogte konn sich nicht
domit entlosten, diese Aufgoben hötte er im Auftrog der ihrerseits von
der N. GmbH beouftrogten Steuerberotungsgesellschoft K. und
Portner GmbH durchgeführt. Denn dieses Auftrogsverhöltnis öndert
nichts doron, doß es der Beklogte persönlich wor, der durch seine
Tötigkeit moßgeblichen Einfluß ousgeübt hot. seine stellung wor
keineswegs lediglich die eines Erfüllungsgehilfen der Gesellschofr (vgl.

zu dessen Hoftung BGHZ BB, 67 ff.; Kort DB 1991, l}57l, sondern ge-
prögt von seiner mittelboren Beteiligung on der lnitiotorengesellschoft

Leitsötze:

l. Eine Sorgfoltspflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Beomte bei
Auslegung von zweifelhoften Gesetzesbestimmung en zu einer zwor
unrichtigen, o ber noch gewissenhofter Prüf ung dervorhondenen Hilfs-
mittel zu einer nochvollziehboren Entscheidung kommt.

2. Prü[t ein Steuerbeomter die vorhondenen Hilfsmittel (eingereichte

Belegel nicht gewissenhoft oder enischeidet er ohne totsöchliche
Grundloge, so verletzi er seine Amtspflicht.

3. Weicht ein Steuerbeomter ohne Angobe von Gründen von Steuer-
richtlinien ob, so begeht er eine fohrlössige Sorg{oltspflichfuerletzung
(Amtspflichtuerletzu ng ).

4. Dem moteriell-rechtlichen Anspruch ouf Schodenersotz ous $ 839 BGB
i.V. m. Art. 34 GG steht $ 139 FGO ols rein verfohrensrechtliche Rege-
lung nichi entgegen.

Zum Sochverholt:

Der Steuerberoter und (spötere) Klögerfertigte für seinen Mondonten die
Einkommensteuererklörung für dos Johr lgBB on und legte dieser ols
Anloge eine Aufstellung der Einkünfte ous Vermietung und Verpochtung
hinsichtlich eines im Johre 1986 erworbenen Wohnhouses bei.

An Werbungskosten mochte er für: diese lmmobilie u. o. Erholtungsouf-
wendungen von rund 20 TDM geltend. Dieser Betrog setzte sich ous
Kosten {ür Gosgerötewortung, die Repcrotur eines Heizkessels, den
Ersotz eines Zo u nes, den Ersoiz einerTü r im Bod etc. zuso m men u nd wurde
entsprechend belegt.

lm Einkommensteuerbescheid erkonnte dos Finonzomt diese Kosten

[edoch nicht cls lnstondholtungskosten on, sondern behondelte sie ohne
weitere Begründung ols Herstellungskosten, die bekonntlich nur über
mehrere Johre hinweg obsetzbor sind. Gegen diesen Bescheid legte
der Steuerberoter im Auftrog seines Mondonten Einspruch ein. Doroufhin

) )
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einerseits und seiner Beteiligung on der Steuerberotungsgesellschoft K.

und Portner ondererseits, deren GeschöftsfÜhrer er ouch wqr.

Seine Mitwirkung on der Konzeption des Proiekts wor nicht ou{ steuer-

liche Angelegenheiten beschrönkt. Dies zeigt sich doron, doß er

o u ch d ie zentro le Aufg o be d er Mittelverwen d u n gskontrol le erled igte.

Dorüber hinous hot er sochkundig berotend on zohlreichen Gesell-

schofterverso m m lu ngen teilgenom men.

Letztlich wird der von vornherein vorhondene Einfluß des Beklogien

noch dodurch verdeutlicht, doß die Vermögensverwoltungs GmbH

Gesellschofterin der im April l9B5 gegründeten Gesellschoft fÜr Bou-

und Grundbesitz mbH wurde, die zu 1000/odie Anteile der HBG hielt.

Der Beklogte wurde dorüber hinous Mitglied des Beirots der HBG, die

von Anfong on ols Hoielbetriebsgesellschoft vorgesehen wor.

Bei dieser Sochloge konn offen bleiben, ob der Beklogte bei der
Prospekterstellung unmittelbor mitgewirkt hot. Entscheidend ist ollein,

doß der Prospekt mit seiner Kenntnis in den Verkehr gebrochtworden ist

(BGHZ 72,382,388). Dos bestreitet der Beklogte nicht'

2. Der Beklogte hot die sich ous seiner Verontwortlichkeii fur die Richtig-

keit und Vollstöndigkeit des Prospekts ergebenden Pfiichten schuldhott

verleizt. Der Prospeh wor unvollstöndig und irrefÜhrend'

o) Ein füreine Kopiiolonlogewerbender Prospekt muß ein zutreffendes

Bild über dos Beteiligungsoblekt obgeben. Der Prospekt mu0 den

An leger ü ber o lle U mstö nde, d ie f ü r seine Entscheid u n g von wesent-

licher Bedeutung sind oder sein können, sochlich richtig und voll-

siöndig unterrichten (BGHZ 79, 337, 3441. Die Aufklörungspflicht

erstrecktsich ouch ouf solche Umstönde,von denen zwor noch nicht

feststeht, die es ober wohrscheinlich mochen, doß sie den vom

An leg er verfo I gien Zweck g efo h rden werden IBGIZ 72, 382, 3BB

und BGH Urt.v. 30. 10.1987 - V ZR 144/86: DB 88,176: WM BB,

4B). Der Prospekt muß bei einem ouf den Erwerb von Wohnungs-

eigentum gerichteien Anlogemodell demgemö0 Über solche

öffentlich-rechtlichen Moßnohmen unterrichten, die die vorge-

sehene Nutzungsmöglichkeii beeintröchtigen können. Sind solche

Moßnohmen erst noch Herousgobe des Prospekts getroffen wor-

den, muß der Prospekt berichtigt oder ergönzt werden lBGIlZ72,
3B2,3BB).

bl Der Prospekt versproch die Einrichtung von Kochgelegenheiten in

den einzelnen Apportements. Dorüber hinous soh er die Mog-
lichkeit vor, unter besiimmten Voroussetzungen on den dermollen

im Rohmen seines Auftroges den Auftroggeber in Steuersochen zu bero-

ten, ihn zu vertreten und ihm bei der Beorbeitung seiner Steueronge-

legenheiten und bei der Erfüllung seiner steuerlichen Pflichten Hilfe zu

leisten.

Gesch u ldet wird die sieuerliche Berotu ng des Mo ndo nten, nicht o ber die

Berotu n g i n Fro g en d er Lebensvo rsorg e, i n sozio lversich eru n g srechtl ichen

Frogen oder in ollgemeinen Vermögensongelegenheiten. Der Steuer-

beroter ist im Rohmen des Steuerberotervertroges insbesondere nicht

verpflichtet, den Mondo nten ohne besondere Aufforderung hinsichtlich

des Abschlusses hinsichtlich des Abschlusses einer privoten Versicherung

oder einer Versicherung bei der Berufsgenossensch alI zv beroten (vgl.

dozu G röf e / lenzen / Ro iner, Steuerberoierh oftu n g, 2. Aull., Rd n rn. 3ll, 3l5;

Spöth, Die zivilrechtliche Hoftung des Sieuerberoters, 2. Aufl., Rdnr. 92

m.w. N.). Soweit für den Steuerberoter eine rechtsberotende und rechts-

besorgende Totigkeit in Betrocht kommt, hot er sich ouf die in $ I SIBG

g eno n nten Rechtsg ebiete zu besch rö n ken. Werden o I I gemei n-rechtl iche

Frogen on ihn herongetrogen, hot er den Mondonien on einen Rechts-

o nwo lt od er g egebenenfo I ls N oto r zu verweisen ( BG H, NJ\A/ 
,l986, 

1050,

r05l).

I lntar RcritrLsichtiorrno der in $ I SIBG oenonnten TötiCIkeitsbereiche desvrrrvr uvr ,,,:,",,i, '- J '-

Steuerberoters und seiner in $ 33 SIBG umschriebenen Pflichten ergibt

sich, doß er im Rohmen des Steuerberotervertroges, so wie die Kloger

dessen Umfo ng beschrieben hoben, nicht verpflichtet wor, den Erblosser

ouf die rechtlichen Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur Erlongung

von Unfo llversicherungsschutz bei der Berufsgenossenschoft hinzuwei-

sen. Doß der Erblosser die Froge noch Unfollversicherungsschutz bei der

Berufsgenossenschoft on den Beklogien etwo mii der Bitfe um Klörung

herongetrogen hotte, isi nicht bewiesen; vielmehr ergibt sich o us der Aus-

soge des Beklogten ols Zeuge im Soziolgerichtsverfohren, doß der Erb-

losser diese Froge in einem Gespröch mit der Berufsgenossenschoft
(gemeint istwohl derZeuge B) bereits obgeklort und dem Beklogten dies

miigeteilt hotte. Unter diesen Umstönden bestond fÜr den Beklogten

weder Notwendigkeii noch Veronlossung, selbst durch Hinweise töiig
zu werden und den Erblosser etwo on einen Rechtsonwoll zv verweisen.

Doß die Froge der Erlongung von Unfollversicherungsschutz bei der
Berufsgenossenschoft totsöchlich nicht geklört wol der Erblosser diese

Froge lediglich folschlich furgeklort hielt, konn nichtzu Losten des Beklog-

ten gehen.
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Zustellung oder Antrogstellung (vgl. ZöllerlStephon zPo 16. Aufl. $ 263
Rdnr. 16). Mit der om ]8.3.l99l den Beklogten zugestellten Berufungs-
begründungsschrift, die die Klogeönderung enthölt, hot der Klöger
keinesfolls mehr die Voroussetzungen erfullt, die ihn berechtigen könnten,
der Ver[ö h ru ngsein rede der Beklo gten den Arg I isteinwo nd entgegenzu-
holten.

eingerichteten Appo rtements Woh n u n gseigentu m zu erlo n gen. Dem-
gegenüber hoben die lnitiotoren zulelzl einen Bouontrog eingereicht,
in dem der Einbou von Kocheinrichtungen nicht mehrvorgesehen wor.
Die Bo ugeneh mig ung ist mit derAufloge versehen, doß der Einbo u von
Kocheinrichtungen unerloubt und die Begründung von Wohnungs-
eigentum unzulössig sei.

Dos sind umstönde, über die der Prospekt oufklören mußte. sie konn-
ten für die Anlogeentscheidung von wesentlicher Bedeutung sein. Der
durch die oblehnende Holtung der Gemeinde und des Regierungs-
prösidenten veronloßte vorgong legt nohe, doß dos im prospeh
beschriebene Anlogemodell, insbesondere der mögliche spötere
Erwerb vollstöndig ousgestoffeter Eigentumswohnungen, entweder
gor nicht oder doch nur unter Uberwindung großer schwierigkeiten
durchführbor wor (vgl. ouch BGHZ 7j, 284,290). Schon dieser
Umstond wor geeignet, potentielle Anleger obzuholten, sei es weil
sie die zu erwortenden schwierigkeiten fürchteten, sei es weil sie
keine Vorstellung dovon hotten, ob oder in welcher Form ein von der
ursprünglichen Konzeption obweichendes Proiekt ohne die Koch-
einrichtungen in den Apportements überhoupt noch wirtschoftlich
sinnvoll zu verwirklichen wor.

c) Der Beklogte konn sich nicht mif der Behouptung entlosten, ihm seien
die Auflogen ous der Bougenehmigung bis zum Beitritt der Klöger
unbekonnt geblieben. Er mußte sich vor Herousgobe des prospekts
vergewissern, doß die für die Anlogeentscheidung wesentlichen
umstönde im Prospeh zutreffend wiedergegeben wqren. sollte der
Prospekt bereits vor Erteilung der Bougenehmigung herousgegeben
worden sein, wor er verpflichtet, die Bougenehmigung vollskindig
dorouf zu prüfen, ob sie mit den Prospektongoben übereinstim mI. zu
einer sorgföltigen Prüfung hotte der Beklogte um so mehr Anloß, ols
die Gemeinde der Einrichtung von Kochgelegenheiten von Anfong
on mossiven Widerstond enigegensetzie.

Der Beklogte konn sich ouch nicht dorouf berufen, die Bougemein-
schoft sei durch einen im öffentlichen Recht versierten Rechtionwolt
dohin beroten worden, der Einbou von Kocheinrichtungen und die
Begründung von wohnungseigentum sei trotz der Auflogen in der
Bougenehmigung zulössig, weil entsprechenden neuen Antrögen
stoftgegeben werden müßte. Diese stellungnohme öndert nichts
doron, doß die Durchsetzung des im Prospeh beschriebenen Modells
mit erheblichen schwierigkeiten verbunden wor. Doß die Behörden
ihren Widerstond oufgeben würden, wor nicht zu erworten und ist
ouch nicht geschehen. Vielmehr hot dos Londgericht mittlerweile eine

Belehrungspflicht des Steuerberoters
- Unfollversicherung

- Berufsgenossenschoft

- Lohnbuchholtung
(OLG Köln, Urt.v. 9.3. i9B9 - 5 U lll/B8 - StB199l,412l

Leitsotz:

Den Steuerberoter einer GmbH und deren Gesellschofter-Geschöfts-
führer triflt im Rohmen seines Steuerberotungsvertroges keine Verpflich-
tung, den Geschöftsführer über seinen berufsgenossenschoftlichen
Unfollschutz zu belehren. Dies gilt ouch, wenn der Steuerberoter den
Lohnnochweis für die Berufsgenossenschoft im Rohmen der loufenden
Loh nbuchho ltung erstellt.

Aus den Gründen (ouszugsweisel'

Die Klöger hoben lnholt und Umfong des Steuerberotervertroges in ein-
deutiger Weise u msch rieben. Do no ch wo r der Beklogte stö ndiger steuer-
licher Beroter des Erblossers und seit Gründung der GmbH gleichfolls
stöndig beouftrogt, die loufende Buchholtung und Lohnbuchholtung der
GmbH zu führen. lm Rohmen dieses loufenden Mondotes übernohm es
der Beklogte gleichfolls, die zu Beginn eines ieden Johres im Voriohr
ongefollenen Bruttolohnsummen zu ermitteln und entsprechende Lohn-
ncchweise gegenüber der Moschinenbou- und Kleineisenindusirie-
Berufsgenossenschoft zu f ü h ren.

Aus diesem von den Klögern dorgestellten Umfong des Vertrogsverhölt-
nisses zwischen dem Beklogten und dem Erblosser bzw. der GmbH folgt
die von den Klögern reklomierte Berotungspflicht des Beklogten nicht.
Der lnholtderTötigkeit und der Umfong der Pflichten eines Steuerbercters
ergibt sich ous g 33 SIBG. Donoch hot der Steuerberoier die Au{gobe,
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Abrißverfügung hinsichtlich der unterVersioß gegen die Aufloge ein-

gebouten Versorgungsleitungen fur die Kocheinrichtungen vor dem

Verwo ltu n g sg ericht d u rch g esetzt.

3. Die Klöger hoben durch ihren Beitritt zu der Bougemeinschoft einen

Schoden erlitten.

o) Die Beklogten hoben geltend gemocht, die Beteiligung der Klöger

on der Gesellschoft sei noch weriholtig, ein Schoden olso gor nicht

entsionden. Die Konzeption des Hotelbetriebes sei veröndert

worden. Nunmehrwürde mehrWert ouf eine größere Restourotion

gelegt. Dodurch sei die Erirogserwortung gestiegen.

Dos Berufungsgericht hot demgegenÜber im Zusommenhong mit

der Verurteilung des Beklogten zu I einen Schoden beioht.

b) Dos ist richtig.

ool Der Prospektverontwortliche hot grundsötzlich dem Anleger den

Schoden zu ersetzen, den dieser dodurch erlitten hot, doß er ouf

die Richtigkeit und Vollstöndigkeit der Prospektongoben vertrout

hot. Unier der Voroussetzung, doß die unrichtige oder unvoll-

stöndige lnformotion ursöchiich fUr cjle Aniogeenischeidung wor
(Senotsuri.v.31.5.]990 - Vll ZR 340/BB Gl 1990,221, insoweit in

BGHZ lll, 3]4 ff. nicht obgedrucktl, konn der Anleger verlongen, so

gcstellt zu werdon, ols hötte er die Anlogeentscheidtrng nicht

getroffen (BGHZ 79,337,346). DerAnleger konn desholb Befreiung

von dem obgeschlossenen Vertrog und Ersotz seiner Aufwendun-

gen verlongen. Dem Umstond, doß die Beteiligung noch wertholtig

ist, konn dodurch Rechnung getrogen werden, doß die Schoden-

ersqtzleistung Zug um Zug gegen Abtretung der Beteiligung bzw.

U bertrogun g des Wohnu ngseigentums erfolgt ( BG HZ 79, 337 ; U rt. v.

9.lO.l9B9 - ll ZR 257/BB WM 1990, 146 : MDR 90, 5]6; Werner/
Mochunsky, lmmobilienfonds, Bouherren- und Erwerbermodelle,

S. 180; vgl. ouch Schwork, Börsengesetz, $$ 45, 46 Rdn. l5l.

Der ous der Aufklörungspflichtverletzung herrÜhrende Schoden

sind grundsötzlich die Verbindlichkeiten, die zu Losten des Aufkla-

rungsbedürftigen begründetworden sind und diezu ihrer ErfÜllung

getötigten Aufwendungen (Senotsurt.v. 5.7.1990 - Vll ZR 26/89

Gl 90, 179 : WM 90, 1623 : VersR 90,12, BGH Urt.v. 16' l' 199] -
Vlll ZR 14/90 G|1991,128: WM ]99], 6951.

lst der Vertrogsschluß trotz der Abweichung von dem Prospeh fÜr

den Anleger insgesomt nicht nochteilig, weil der Wert der Gegen-

sind es die dorous obgeleiieten SchodenersotzonsprÜche (vgl. ouch

Rinsche, Die Hoftung des Rechtsonwolts und des Notors, 3. Aufl., Rdn. I

134). Gegenstond des Mohnverfohrens und des onschlie$enden strei-

tigen Verfohrens im ersten Rechtszug vor dem Londgericht Monnheim

woren ollein Schodenersotzonsprüche des Klögers, deren ersich wegen
PflichVerletzung bei der Zwongsvollstreckung berÜhmte. Dies ließ, wie
der Klögervertreter mit Schriftsotz vom 2.11.1990 zutreffend ousgefÜhrt

hoI 1,97 ll.l, bereits d ie Klo g e,,u nschwer erken n en'i den n d o ri n wu rd e o us-

gefuhrt, doß keine rechtlichen Bedenken dogegen bestÜnden, einen

Schoden, der in einer ouslöndischen Wöhrung entstonden ist, ouch in

d ieserWo hru n g geliend zu mo chen. Vor d iesem H interg ru nd beho uptete

der Klöger keine Pflichtverletzung der Beklogten.

ln ihrer Berufungsbegründung hoben die Vertreter des Klögers ousge-

führt, ouch im Berufungsverfohren werde den Beklogten ,,in erster Linie"

vorgeworfen, gegenüber dem Beklogten W. bzw dem BÜrgen ouf die

Rechte ous dem Urteil bzw. ouf eine lnonspruchnohme ous der Proze$-

bürgschoft über den bezohlten Betrog in Höhe von DM 15.000,00 ver-

zichtet zu hoben.

Für den Foll, doß dos Berufungsgericht indessen zu der Auffossung ge-
l^^^o .1.,ß Äic RaLlnnten mit dem Betroo in Höhe von DM 15.000.00 mehrrvrr\,v/ .--"-J

bezohlt hoben, ols der Klöger im Wege der Zwongsvollstreckung ous

dem Urteil bzw. im Wege der genonnten lnonspruchnohme der Proze$-

bürgen hötte erzielen können, würde die Hoftung der Beklogten ouf

Schodenersotz wegen einer Pflichfuerletzung im vorongegongenen
Klogeverfohren geliend gemocht werden'

Vergeblich versucht der Klöger dorzusiellen, diese PflichVerletzung der

Beklogten im Erkenntnisverfohren hobe er ouch zum Gegensiond seiner

Kloge und seines Vortroges im ersten Rechtszug gemocht. lndessen hot

dos Londgericht in seinem UrteilvOllig richtig ousgefÜhrt, doß die Prozefj-

führung der Beklogten im Erkenntnisverfohren des Vorprozesses vom

Klöger des vorliegenden Prozesses bis zum Schlufl der mÜndlichen

Verhondlung nicht zum Streitgegenstond des Verfohrens gemocht wor-

den ist.

Der insoweit neue Vortrog des Klögers im Berufungsverfohren stellt eine

Klogeönderung dor. Eine solche ist nichi nur wie im typischen Foll durch

Austousch verschiedener prozessuolerAnsprÜche mög lich, sondern o uch

in Form einer nochtröglichen Klogehoufung in Eventuolstellung noch

$ 260 ZPO. Eine solche nochtrögliche Klogehöufung ist wie eine Kloge-

önderung zu behondeln (vgl. BGH NJW 1985, l84l, 18421. Die Kloge-

önderung bewirkt Rechtshöngigkeit der geönderten Kloge ex nunc ob
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weitig onwoltschoftlich berotenen - Klöger von der Klogeerhebung
gegen sie obgeholten hötten. Auch durfte der Klöger nicht erworten,
dem gegen die Beklogten gerichteten Anspruch werde nur mit sochlichen
Einwendungen, nicht ober mit der Ver[öhrungseinrede begegnet.
Schließlich hoben die Beklogten ouch keinen gemöD g22s BGB unwirk-
somen Veriöhrungsverzicht erklort. Die Beklogten hoben mit Schreiben
vom 22.5.]990 (ll 551 zwot zunöchst erklört, ouf die Einrede der Ver-

iö h ru n g zu v erzichfen, soweit zu m Zeitp u n kt d er Abg o be d ieser Erklö ru n g
noch nicht Veriöhrung eingetreten wor. Domit hoben sie [edoch dem
Klöger nur sehr wenig ongeboten. Dieser hot sodonn ouch durch seine
Rechtsonwölte sofori erklören lossen, doß diese Erklörung ihm, dem
Klöge; nicht genüge. Der Klöger konn doher ous der ohnehin sehr ein-
geschrönkten und die vorliegenden etwoigen Ansprüche im Hinblick ouf
Pflichverletzungen der Beklogten im Erkenninisverfohren gerode nicht
mehr erfossenden Erklö rung vom 22.5. ]990 keine Rechie, insbesondere
nicht den Arglisteinwond, obleiten.

selbst wenn mon indessen dovon ousgehen wollte, doß die Beklogten
sich ous 9242BGB folgend gemöß Treu und Glouben bis zum Beginn
des Mohnverfohrens ouf die veriöhrung ouch hinsichtlich etwoiger
Schodenersotzonsprüche wegen Pflichvedetzungen im Erkenntnisver-
fohren nicht berufen dürfien, so hot der Klöger doch nicht dos Erforder-
liche geton, um seinen Schodenersotzonspruch wegen der genonnten
Pflichverletzung vor dem Veriöhrungseinwond ,,zu retten'l Er hötte
nömlich donn diesen Schodenersotzonspruch olsbold zum Gegenstond
seiner Kloge mochen müssen. Dies ist indessen nicht geschehen.

Die Froge, für welche Ansprüche durch ein Mohnverfohren und dessen
onschließender streitiger Fortsetzung Veriöhrungsunterbrechung eintritt,
wo r meh rfoch Gegensto nd höchstrichterlicher Entscheid u n gen (vg l. BG H
VersR 82,5821. So unterbricht beispielsweise ein gerichtliches Verfohren,
mit dem Schodenersotzo nsprüche wegen bestim mter Mö ngel eines Bo u-
werkes verfolgt werden, nicht die Veriöhrung hinsichtlich der Gewöhr-
leistungso nsprüche (unter denselben Porteien und bezüglich desselben
Vertrogesl wegen onderer Möngel (vgl. BGH NJW 1976,960 m.w. N.).
Ebenso unterbricht eine Schodenersotzkloge, die domit begründet wird,
ein Rechtsonwolt hobe gegenüber seinem Mondonten schuldhoft in
schodenbegründender Weise bei der Vollstreckung eines ergongenen
Urteiles Pflichten verletzl, nicht etwoige Schodenersotzonsprüche des-
selben Mondonten gegen denselben Rechtsonwolt wegen eines völlig
o nderen Lebenssochverholtes, nömlich wegen o ngeblicher Verletzung
von Verpflichtungen bei der Führung und Begleitung eines Erkenntnis-
verfohrens. Ebenso wie die Lebenssochverholte ieweils selbstöndig sind,

leistung seine eigene Leistung zumindest erreicht, kqnn ollerdings ein
Schoden zu verneinen sein (vgl. OLG Stuttgort: RPK U 618t87;
Werner/Mochunsky o.o.O. S. l8i). Der Bundesgerichtshof hot dos
z.B. in dem Foll ongenommen, in dem ein Anlogevermifiler von
einem o m Obiekt festho ltenden An leger wegen Aufklö ru n gspf lichr
verletzung ouf Ausgleich der überhöhten Aufwendungen in An-
spruch genommen wurde (BGH Un.v.27.9.l9BB - Xl ZR 4/BB
Gl l9B? 36:WM 19BB,1685 :VersR 1988,1265; Urt.v. lg. 12.1989 -
Xl ZR 29 /89 G11991,3 : WM 1990, 68l: VersR 1990, 866l,.

Die Gegenleistung bleibt qber unberücksichtigt, wenn es sich bei
ihr um ein von dem Prospekt beschriebenen Anlogemodell grund-
legend verschiedenes, mit ihm in keiner Weise oustouschbores
lnvestitionsmodell hondelt (vgl. BGH Urt.v. 9.10.1989 - ll zR 2s7/BB
WM 90, 146, BGH Urt.v. 23.3.1990 - V ZR \6/B9WM 1990, l2lo,
l213 : VersR 1990, 977 ; vg l. o uch Sto ud i n g erlMed icus, BG B, 12. Auf 1.,

$ 249 Rdn. 9). Sonst könnte dem Anleger ein Investitionsmodell
gegen seinen Willen oufgedröngt werden. Dos ist schon desholb
nicht okzeptobel, weil die lnvestitionsentscheidung in oller Regelvon
persönlichen Wert- und Risikovorstellungen obhöngt und desholb
unvertretbor ist.

bb) Dos nunmehr vorliegende Proiekt ist gegenüber dem im Prospekt
beschriebenen Anlogemodell grundlegend verschieden.

(l ) Die Wertbildenden und dos Anlogerisiko beeinflussenden Fok-
toren des im Prospekt beschriebenen Anlogemodells werden nicht
ollein durch den in $ 2 Nr.ldes Gesellschoftsvertroges festgelegten
Gesellschoftszweck erfoßt. Denn eine wesentliche Besonderheit
des Proiekts liegt dorin, do{J es den Anlegern die Moglichkeit er-
öffnet, noch Ablouf von fünf Johren unter bestimmten Voroussetzun-
gen vollstöndig, insbesondere mit einer Kochgelegenheit, ousge-
stottetes Wohnungseigentum zu erwerben. Diese Moglichkeit ist in
mehrfocher Hinsicht von wesentlicher Bedeutung, Zum einen wird
für den Foll der Liquiditotskrise dos Risiko der Gesellschofter erheb-
lich dodurch gemindert, doß die Gesellschofterversommlung be-
schließen konn, den ousscheidenden Gesellschofter mit ,,seinem"
Appo rtement o bzufinden.

Zum onderen birgt die prospektierte Beteiligung eine wichtige
Absicherung fürden Foll, do0 sich dos scheitern des Hotelbetriebes
hero usstel lt. ln d iesem Fo I I kön nten d ie Gesel lschofter die Auflösu ng
der Gesellschoft und die vollsiöndige Aufteilung in Wohnungs-
eigentum zur Eigennuizung beschlieDen. Dem steht nicht $ 15 des
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Gesel lschoftsvertro g es entg eg en, won o ch d ie Gesel lschofter sich

verpflichteten, ouch im Folle der Liquidotion die ihnen zugeordneten

Apportementeinheiten zum Betrieb des Hotels zur VerfÜgung zu

stellen. Abgesehen dovon, doß ouch diese Regelung zur Disposi-

tion der Gesellschofter steht, hot sie für den Foll des Scheiterns des

Hotelbetriebes keine Bedeutung. lm übrigen bezieht sich $ 15 noch

seinem Wortlout nur ouf die Liquidotion noch dem Ausscheiden

eines oder mehrerer Gesellschofter ($ 14).

(2) Demgegenüber wird dos Hotel nunmehr ohne Kochgelegen-

heiten in den Apportements betrieben. Versorgungsleitungen dofÜr

sind nicht gelegt. Die toisöchlichen Voroussetzungen fÜr die im

Prospekt versprochenen Möglichkeiten liegen demnoch nicht vor.

Sie können ouch nicht ohne weiieres geschoffen werden. Abge-
sehen dovon, doß der nochtrögliche Einbou von Versorgungs-

leitungen für Kochgelegenheiten mit gonz erheblichen Kosten ver-

bunden sein dürfte, hoben die Behorden ihren Widerstond gegen

eine Eigennutzung nichi oufgegeben. Eine etwo dennoch vorhon-

dene Cho nce ist desho I b d u rch die Wo h rschein lichkeit lo ngf ristiger

rechtlicher Auseinondersetzungen weitgehend entwertet. Die

Kopitolonloge entspricht im Ergebnis nicht den durch den Prospekt

erwechen Erwortungen und ist wesentlich risikoreichen weil dos

Risiko eines Verlustes nunmehr ollein von der Rentobilitöt der Hotel-

onloge obhöngt (vgl. Tewes, Steuerlich onerkonnte Bouherren-

modelle, Teil4 Kopitel l0 S.l und Z).

c) Die PflichVerletzung des Beklogten wor ursöchlich fur die Anloge-
entscheidung und den dodurch erlittenen Schoden der Klöger.

oo) Der Ursochenzusommenhong zwischen Prospektmöngeln und der
Entscheidung des Anlegers liegt vor, wenn diese zumindest ouch

von den u n richtigen oder u nvollstö nd igen Prospekto ngo ben mitbe-

stimmtworund wenn sich derAnlegerin Kenntnis derwohren Soch-

loge nicht on dem Anlogeobiekt beteiligt hötte (vgl. BGHZ 74,103,

ll2 f.r BGH U rt. v. 25. ll. lg8l - lVo ZR 286/80 WM 82, 90 : VersR 82,

l94r BGH Urt.v.16. l. l99l -VlllZR14/90 Gll99l,l2B:WM 1991,6951.

Den Prospektverontwortlichen trifFt die Dorlegungs- und Beweislost

dofür, doß der Schoden ouch bei pflichtgemöfler Aufklorung und

lnformotion eingetreten wöre (Senotsurt.v. 3,l. 5. 1990 o.o.O.).

bb) Die Klöger hoben behouptet, sie wören der Bougemeinschoft nichi

beigetreten, wenn sie über die Entwicklung im Bougenehmigungs-

verfohren ou{geklört worden wören. Der Vortrog des Beklogten

vermog diese Behouptung nicht zu entkröften. Der Beklogte weist

Anwoltes doher vor der Veriöhrung des Primöronspruches beendet,

beginnt die Frist für den Lou{ der Veriöhrung eines SekundÖronspruches

gemöß der Hilfsregelung des $ 5l BRAO mit dem Mondotsende. Douert

ober dos Mondot im Zeitpunkt der Veriöhrung des Regreßonspruches

noch on, so muß gemö0 $ 5lAlternot. I BRAO die Veriöhrung des Sekun-

döronspruches mit seinem Entstehen beginnen. FÜr ein Hinousschieben

dieses Termines bis zum Mondotsende gibt es keine gesetzliche Grund-
loge (BGH o.o.O., 22531.

Geht mon dovon ous, doß der Klögerseinen Regreßonspruch - dessen er

sich nunmehr berühmt - gegen die Beklogten bis zu dessen Veriöhrung

nicht konnte und vom Klöger ouf ihn ouch nichi hingewiesen wurde, so

entstond ein eventueller Sekundöronspruch des Klögers om 
,l.3.1987.

Dessen Veriöhrung trot ein om 2.4.1990. Bis dohin wor die Verlöhrung

weder unterbrochen noch gehemmt'

Der om 11.6..1990 ouf Antrog des Klögers vom 7.6.1990 erlossene Mohn-
bescheid konnte die Veriöhrung nicht mehr unterbrechen'

Die gesetzlichen Veriöhrungshemmungstotbestönde der g$ 852 Abs. 2

BGB und 3 Nr. 3 PfIVG finden ouf die vorliegend geltend gemochten

Ansprüche und die dorüber geführten ,lerhondlungen" weder unmittel-
t- -.."^ -^^L ^^^l^^^ ^^.^,^^!,,^^ 

1.,^l Rr:Ll N/nplOaO,4z1 (.\/^llL^--o'
uule lluLl lullutuggtlt tvvrtil\luilv rvvr, uvr I rvrvr\ t/v/ta-et YvIr\vrrrrrrvr/

Anwo ltshoftu ng, Rd n r. 425).

Der Geltendmochung derVeriöhrungseinrede durch die Beklogten konn

der Klöger im vorliegenden Folle ouch nicht die Arglisteinrede entgegen-

setzen. Es ko n n zwo r g ru ndsötzlich u nier dem Gesichtspu n kt u nzu lössiger

Rechtsousübung einem Schuldner die Erhebung der Veriöhrungseinrede

donn versogt werden, wenn er dem Glaubiger Veronlossung gegeben

hot, von der Klogeerhebung obzusehen oder wenn der Anspruchs-

berechtigte der Auffossung sein durfte, sein Anspruch werde nur mit

sochlichen Einwendungen bekömpft. Die Arglisteinrede konn ouch ge-

geben sein, wenn sich ein Schuldner trotz eines obgegebenen, wegen
5225 BGB iedoch unwirksomen Veriöhrungsverzichtes ouf die Einrede

der Veriöhrung beruft. Dies gilt grundsötzlich ouch im Bereich der
Anwolishoftung (vgl. Vollkommere o.o.O.). Wurden über den Ablouf der

Veriöhrungsfrist hinousgeführte Verhondlungen in Föllen, in denen sie

keine gesetzliche Hemmung bewirken, obgebrochen, so muß, wenn der
ouf Treu und Glouben gestützte Einwond erholten bleiben soll, die Kloge

innerholb einer nur kurz bemessenen Frist erhoben werden.

Keiner dieser genonnten Voroussetzungen für eine er{olgreiche Arglist-

einrede sind vorliegend gegeben. Die vorgelegte Korrespondenz ergibt
keinen Anholtspunkt dofür, doß die Beklogten den - inzwischen onder-
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diger besondere Pflichten obliegen. Bei onwoltlicher Rechtsberotung und
Prozeßvertretung können in vielföltiger Weise Fehler begongen werden,
die eine vermögensschödigung des Mondonten ouslösen, ohne doß sie
olsbold zutoge tritt. Oft ist dos erst in höheren lnstonzen der Foll. Selbst
donn ober konn der Mondont houfig nicht erkennen, doß er durch einen
Fehler seines Anwoltes Nochteile erlitten hot. Der Anwolt hingegen, der
weiter mit der Soche befoßt ist, konn oufgrund seiner besseren Rechts-
ken ntnisse eher feststellen, doß der Mo ndo nt eine Vermögenschödig ung
editten hot und ein eigener Fehler dofur ursöchlich gewesen ist. Für den
Anwolt konn sich bei der weiteren Wohrnehmung des Mondotes ein
begründeter Anloß ergeben zu prüfen, ob er dem Mondonten durch
einen Fehlereinen Schoden zugefügt hot. Muß ein sorgföltig orbeitender
Anwolt dobei die Moglichkeit einer Regre0hoftung erkennen, ist ein
Hinweis dorouf und ouf die kurze Veriöhrungsfrist des $ 51 BRAO geboten.
Unterlößt er die erforderliche Uberprüfung seines eigenen Verholtens,
oder erkennt er dobei nicht seinen Fehler und gibt infolgedessen ouch
nicht die erforderlichen Hinweise, oder erkennt er zwor den Regreß-
onspruch und weist dennoch nicht ouf ihn und die drohende Veriöhrung
hin, so konn dies den Sekundöronspruch ouslösen (vgl. BGH NJW l9BS,
2250,2252 m.w. N.).

Dieser Sekundöronspruch setzt eine neue, schuldhofte Pflichtverletzung
vorous. Er konn nur entstehen, wenn diese weitere P{lichuridrigkeit zu
einerZeit begongen wird,zu derder Regreßonspruch noch durchgesetzt
werden konn, olso insbesondere noch nicht veriöhrt ist (vgl. Borgmonn/
Houg, Anwoltspflichten, Anwoltshoftung, 2. Aufl., $49 X 3 S. 199). Hotte
der Anwolt wöhrend des Loufes der Veriöhrung des Regreßonspruches
keinen Anlofl, eine durch seine Pflichtwidrigkeit verursochte Schödigung
des Mondonten zu erkennen und diesem die Durchsetzborkeit des
Regreßonspruches zu ermöglichen, so beruht die eingetretene Veriöhrung
nicht ouf dem Verholten des Anwoltes und konn ihm nicht cls Verletzung
seines Auftroges zu gerech net werden.

Ein Anspruch entsteht in dem Zeitpunkt, in dem olle seine Voroussetzungen
eingetreten sind. Dos ist bei einem Sekundöronspruch regelmößig mit
der Vollendung der veriöhrung des Regreflonspruches der Foll. Diese
Veriöhrung ist der durch die unterbliebene Prüfung und Belehrung be-
wirkte Schoden, weil sie die Verwirklichung des Primöronspruches ver-
hindert. Die Frist fur die Veriöhrung des Sekundöronspruches beginnt
doher grundsötzlich mit dem Zeitpunkt seiner Entstehung. Die Hilfs-
regelung des $5.l BRAO konn noch ihrem Wortlout und ihrem gesetz-
geberischen Zweck nur donn den Beginn derVeriöhrungsfrist bestimmen,
wenn sie zu einem früheren Ende der Frist führt. Wor dos Mondot des

zwar zu Recht do ro uf hin, doß ein entscheidendes Motiv der Klö ger
für den Erwerb der Beteiligung die durch den prospekt nicht un-
bedingt veronloßte Erwortung wor, eine Eigentumswohnung ols
Altersruhesilzzu ewverben. Dos öndert ober nichts doron, doß die
Klöger von der Beteiligung Abstond genommen hötten, wenn sie
erfohren hötten, doß die Moglichkeit des Erwerbs von vollstöndig
ousgestottetem Wohnungseigentum geföhrdet wor. Auf dieser
Moglichkeit beruhte ouch die Annohme, dos erworbene Apporte-
ment könne im Alter selbst genutzt werden.

4. Die Klöger hoben gegen den Beklogten die Ansprüche, die dos
Berufungsgericht gegen den Beklogten zu 1 ousgeurteilt hot. Die
Beklcgten hoften ols Gesomtschuldner.

o) Die Klöger können 70j/oihrer Einlogen in die Bougemeinschoft und
HBG zurückverlongen. Dos sind 70.718,90 DM. ln der Revisions-
instonz ist nicht mehr streiiig, doß der vom Londgericht geschötzte
und von den Klögern forton okzeptierte vorteil für steuererspornis
30 0/o der Aufwendungen für die Beteiligung betrögt.

Die Klöger hoben Anspruch ouf B 0/o Zinsen ous diesem Betrog seit
dem l.l.l9B5. Rechtsfehlerfrei und mit der Revision nicht ongegriffen
hotsich dos Berufungsgerichtdovon überzeugt, doß die Klögerzur
Finonzierung des Eigenkopitols Bonkkredit in Anspruch genommen
hoben, und hot den seit dem l.l.l9B5 zohlboren zinssolz ouf B o/o

geschötzt. Dem schließt der Senot sich on.

Die Klöger können fernerverlongen, doß der Beklogte sie in Höhe
von 70% von der Fremdfinonzierung freistellt, die, wie in der
Revisionsinstonz nicht mehrstreitig ist, bei der Kreissporkosse T über
die Konten obgewickelt wird.

b) Dieser Anspruch besieht Zug um Zug gegen Uberlrogung des
Gesellschoftsonteils Nr. lB on der Bougemeinschoft und gegen
Ubertrogung der stillen Beteiligung on der HBG.

oo) Die Abtretung des Gesellschoftsonteils on der Bougemeinschoft
scheitert nicht on $ l0 Nr. 3 des Gesellschoftsvertroges. Donoch ist
eine Abtretung nur wirksom, wenn der Rechtsnochfolger gleich-
zeitig mit der ubertrogung der Beteiligung olle von dem Abtreten-
d en d u rch Gru nd pfo n d rechte o uf Gesel lschoftsg ru ndstü cken g esi-
cherten persön lichen Verbind lichkeiten m it Zustim m u n g der Glö u bi-
ger ols eigene Verbindlichkeit übernimmi, ferner die ihm noch die-
sem vertroge obliegenden verpflichtungen ousdrücklich und dem
Treu h ö n d e r/G esc h öftsf ü h re r d ie vo rg ese h en e vo I I m o c ht ertei lt h o t.
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Wie schon dos Londgericht im Zwongsvollstreckungsverfohren

richtig entschieden hot, ist diese Regelung nichi ouf eine Abtretung

zugeschnitten, die im Rohmen eines Schodenousgleichs on einen

Prospektvero ntwortl ichen erfol gt. Ei ne solche Abiretu n g h ot n u r den

sinn, die bei dem Anleger verbleibenden vorteile obzuschöpfen.

Sie konn desholb nicht dovon obhöngen, ob der Prospektveront-

wortliche die in $ l0 Abs. 3 Gesellschoftsvertrog genonnten Vorous-

setzungen schofFt.

bb) Die Rückobwicklung scheitert ouch nicht doron, doß dos Hotel-

grundsiück solonge noch für den nichi vom Beklogten zu Über-

nehmenden Teil der Fremdfinonzierung hoftet, wie die Klöger ihre

Verbindlichkeiten nicht zurückführen. Ein im Verhöltnis zum Beklog-

ten onrechenborer Vorteil verbleibt den Klögern dodurch nicht.

5. Der Schodenersotzonspruch ist enigegen der Auffossung des Beru-

f u n gsgericht nicht veriöhrt.

ol Noch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofsveriöhren Scho-

denersoizonsprüche der Gesellschofter einer Publikumsgesell-

schoft wegen {ehlerhofter Prospekte sechs Monote nochdem Zeit-
r. r I ll I f' -l -., 11.-.-:-l-r:-.1-^:r^-l --ll-.,^llpu nKl/ zu dem oer (7esellscnolTer von oer u nr rcr r r 19Keil uuet \-,, I tvuil-

stöndigkeit des Prospekts Kenntnis erlongt hot, spötestens iedoch
drei Johre noch dem Beitritt zur Gesellschoft (BGHZ83,222l.Der

Senot hot bereits entschieden, doß diese kurze Veriöhrung dem ouf

sofortigen Eigentumserwerb obzielenden Bouherrenmodell nicht

gerecht wird (Urt.v. 31.5.1990 und 25.10.1990 o.o.O.). Doron wird

rrorz der Kriiikvon Kort (DB 1991,1057,1058 f.) und Wogner (ZfBR 1991,

133, l3B f.) festgeholten.

Diese Autoren berücksichtigen nicht, doß fÜr die Anlogeentschei-

dung im Bouherrenmodell höufig der lmmobilienerwerb eine grö-

ßere Rolle spielt ols die mitunter vergleichsweise geringen Steuer-

vorteile (Reithmonn/Brych/Monhort, Kouf von Boutröger und

Bouherrenmodelle, 5. Aufl., Rdn. ]36 c). Der Anleger legt desholb

besonderen Wert quf eine mit dem Prospeh Übereinstimmende

Errichtung seiner Wohnung. Die ous fehlerhoften Prospekten obge-
leiteten Ansprüche sind überwiegend von Elementen des Werk-

vertroges geprögt. Dos rechtlertigt die rechiliche und wirtschoft-

liche Gleichstellung des Anlegers mit dem Besteller'

lnwieweit diese Erwögung ouch für ondere Boumodelle und lmmo-

bilien-Anlogen gelten, hot der Senot bisher nicht entschieden (vgl.

ober BGH Urt.v. 14.l.l9B5 - ll ZR 124/82 WM 85, 534 : DB 85,

ousgeführt. Der Senoi teilt diese Auffossung und nimmt ouf sie zur

Vermeidung von Wiederholungen Bezug. Die hiergegen gerichteten

Berufungsongriffe sind nichi begrÜndet.

2. Unbegründet ist die Kloge ouch insoweit, ols sie ouf Verzug gestÜizt

wird. Der Klöger hot nicht dorgelegi und nochgewiesen, doß eine

verzögerliche Durchführung der Zwongsvollstreckung ous dem Urteil

zu dem geltend gemochten Schoden gefuhrt hot. Noch Uberzeugung

des Senots wöre ouch bei früherer Zwongsvollstreckung ous dem

vorliegenden Titel nicht mehr zu vollstrecken gewesen'

3. Ob die Beklogten durch geeigneie Antröge die Verp{lichtung des

Beklogten des Vorprozesses zur Zahlung von Lybischen Dinor zum

Binnenkurs oder die Tenorierung des Umrechnungsverhöltnisses höt-

ten erreichen können und ob in der Nichtstellung derortiger Antröge

eine schodenbegründende Pflichtuerletzung log, konn dohingestellt

bleiben, weilAnsprüche, die dorouf gegründetwerden, veriöhrt sind.

Gemöß g5l BRAO veriöhrt ein Anspruch eines Auftroggebers ouf

Schodenersotz ous dem zwischen ihm und dem Rechtsonwolt

bestehenden Vertrogsverhölinis in dreiJohren von dem Zeitpunkton, in

dem der Anspruch entstonden ist, spötestens iedoch in drei Johren

noch der Beendigung cjes Auttrogs.

Noch der hier moßgeblichen ersien Alternoiive der genonnten Vor-

schrift kommt es ouf die Entstehung des Anspruches on. Ein etwoiger

Anspruch des Klögers gegen die Beklogten wegen fehlerhofter

Führung des Prozesses im Erkenntnisverfohren vor dem Londgericht

Fronkenthol/Pf. und dem Oberlondesgericht ZweibrÜcken entstond

doher spötestens om Tog der letzien mündlichen Verhondlung vor

dem Oberlondesgericht Zweibrücken, d. h. dem 29.2.1984. Veriöh-

rung troi somit om l.3.1987 ein.

Noch stöndiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (vgl. BGH

NJW 1985,2250,2252 m.w. N.) mocht die Veriöhrungsregel des $ 5l

BRAO Sorgfoltsmoßnohmen erforderlich, die dorouf obzielen mÜssen,

dem Auftroggeber Regreßmöglichkeiten durch rechtzeitigen Hinweis

ouf sie zu erholten. Ein Verstoß gegen sie fÜhrt zu dem sogenonnten

Sekundöronspruch, der den Rechtsonwoltdozu verpflichtet, den Mon-
donten so zu stellen, ols wöre die Veriöhrung des Regreßonspruches
(: Primöronspruchl nicht eingetreien (vgl. BGH o.o.O.).

Der Selrundöronspruch wi rd n o ch stö n d ig er höchstrichterl ich er Recht-

sprechung, der der Senot folgt, dorous hergeleitet, doß dem Rechis-

o nwo lt o u{g ru n d d es Anwo ltsvertro ges bei d er Berotu n g Rechtsu n ku n-
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Aufklörungspflichten über Fehler
in den eigenen Arbeiten
- sog. Sekundöronspruch

- Beginn der Veriöhrungsfrist

- Hemmung der Ver[öhrung

- Arglisteinwond
(OLG Korlsruhe, Urt.v. 

.16.10.1991 
- I U 5/91)

]2301. Die Froge bedorf ouch hier keiner obschließenden Klörung. sie
greifen iedenfolls bei einem Anlogemodell durch, dos sowohlwegen
seiner konzeptionellen Gestoltung ols cuch im Hinblick ouf die Mog-
lichkeit eines spöteren Eigentumerwerbs wesentliche Elemente des
konventionellen Bouherrenmodells enthölt. Denn quch in diesen Föllen
kommt es dem Erwerber in der Regel nicht ollein ouf den Erwerb
einer renditetröchtigen Kopitolonloge, sondern ouch ouf eine mit dem
Prospeh übereinstimmende Errichtung der möglicherweise spöter in
sein Sondereigentum übergehenden Wohnung on.

bl lm Modell ,,P" wor der sofortige Ewerb von wohnungseigentum nicht
vorgesehen. Die zur gesomten Hond erworbene und umgeboute
Hotelonloge sollte vielmehr vermietet werden und ouf diese Weise
Gewinn fur die Gesellschofier obwerfen. Die Konzeption des proiekts

wor oberschon dorouf ongelegt, die Anlegerweitgehend den Erwer-
bern in konventionel lem Bo u herren modell g leichzustel len. Die An leger
woren ols Gesellschofter einer Gesellschoft bürgerlichen Rechts Bou-
herren. Durch Beschrönkung der Vollmocht des Treuhönders wor
sichergestellt, dofl sie nurfür einen ihrer Beteiligung om Gesellschofts-
vermögen entsprechenden Teil der Gesellschoftsschulden hoften. Der
Anteil om Gesellschoftsvermögen entsproch dem Wert des dem
Anleger lout wohnungsbuch zugeordneten Apportements. Für die
Gestoltung dieses Apporiements konnten die Gesellschoffer Sonder-
wünsche öußern.

Entscheidend kommt hinzu, doß dos Modell die Moglichkeiteröffnete,
im Krisenfoll oder noch Auflösung der Gesellschoft die Apportements
ols Wohnungseigentum zu erwerben. lm Hinblick ou{ diese Mog-
lichkeit woren die Gesellschofter nicht nur reine Kopitolonleger, son-
dern ouch potentielle Erwerber,,ihres" Apportements. Angesthts der
wesentlichen Bedeutung, die die Moglichkeit des Erwerbs fur die
Anleger hoben konntg isi es gerechtfertigt und geboten, sie den
Erwerbern im konventionellen Bouherrenmodell gleichzustellen.

c) Dersenot hot bisheroffengelossen, ob die prospekthoftungsonsprüche

beim Bouherrenmodell noch der ollgemeinen Frist des $ 195 BGB ver-
iöhren oder ob die Veriöhrungsfrisr des $ 638 BGB Anwendung finder
(Urt.v. 3.l.5.]990 und 25.10.,1990 o.o.o.). Dos konn ouch hiei offen
bleiben, weil die funflohrige Veriöhrungsfrist bei Klogeerhebung noch
nicht obgeloufen wor. Der Louf der Frist begonn mit Beitritt der kloger
im November 1984. Die Kloge wurde im Mörz igBB noch wöhrend
des Loufs dieser Frist erhoben.

Leitsötze (d. Einsendersl'

l. Der sog. Sekundöronspruch gegen den Rechisonwolt setzt eine
Aufklö ru ngspflicht voro us.

2. EineAufklörungspflicht des Rechtsonwolts besteht nur donn, wenn er
innerholb der Veriöhrungsfrist des originören Regreßonspruchs eine
durch seine Pflichverletzung verursochte Schödigung erkennen
konnte.

3. Die Ver[öhrungsfrist beginnt für den sog. Sekundöronspruch mii dem
Mondotsende, spötestens [edoch mit Eintritt derVer[öhrung des origi-
nö ren Reg reßo nspruchs.

4. Diegesetzl ichen Veriö h ru n g shem m u n gstotbestö nde der $$ BS2 Abs. 2
BGB und 3 Pflvc finden ouf die über die Regreßonsprüche geführten
Verho nd I u n gen weder u n m ittel bo re noch o no loge Anwendu ng.

5. Der Geltend moch u ng der Ver[ö h ru ngsein rede steht d ie Arg listein rede
entgegen, wenn der Rechtsonwolt dem Mondonten veronlossung
gegeben hot, von der Klogeerhebung obzusehen, oder wenn dei
Mondont der Auffossung sein durfte, ein Anspruch werde nur mit
sochlichen Einwendungen bekömpft. ln dem Foll muß noch Abbruch
derVerho nd lu ngen die Klo ge in nerho I b ku rz bemessener Frist erhoben
werden.

Aus den Gründen:

Die ouf Schodenersotz gerichtete Kloge wegen Verletzung von pflichten
ous dem Anwoltsvertrog ist nicht begründet.

i. Ein Anspruch wegen der geltend gemcchten fehlerhoften Voll-
streckung ous dem Urteil des Londgerichts Fronkenthol v.24.6.1g83
A 0 460 /81) besteht n icht. Aufg ru n d d ieses U rtei ls wo r n ichi meh r o ls d ie
von den Beklogten erlongten DM 15.000,00 zv vollstrecken. Dies hot
dos LondgerichtMonnheim in dem ongefochtenen Urteil im einzelnen
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d) Der Senot hot bisher ouch offen gelossen, ob der Prospekthoftungs-

onspruch den besonderen Veriöhrungsregelungen unterliegt, die fÜr

besiimmte Berufsgruppen wie Rechtsonwölte, $ 5l BRAO, Wirtschofts-

prüfer, $$ 5l o, 56 WPq oder Steuerberotet $$ 68, 72 StBerG, in

Betrocht kommen (vgl. Urt.v. 31.5.1990 o.o.O.). Diese Froge verneint

der Senot für den hier vorliegenden Foll, doß der Steuerberoter ols

eine dem Initiotorgleichstehende Person in Anspruch genommen wird.

oo) Die Rechtsprechung wendet $ 68 StBerG on, wenn ein ousreichen-

der Zusommenhong mit einer steuerberotenden Tötigkeit bestehi.

Ein solcher Zuso m men ho ng liegt nicht nurvor, wen n der Steuerbero-

ier wegen der steuerlichen Berotung in einem Bouherrenmodell

oder einer onderen lmmobilienonloge in Anspruch genommen

wird. Er wird ouch beioht, wenn der Steuerberoter ols Treuhönder
(BGHZ 97,21,25: G]1986,45: EWIR Gl 86, 319 lGrofe]t BGH

Urt.v.lO. 4.1986- Vll ZR 214/85 Gl 1986,120:WM 86, 940;UrI'v'
5. 7. 1g9O- Vl I ZR 26 / 89 Gl 199 0,179 : Vers R 90,1250 ; U rt. v. 16' l' I 991

- Vlll ZR 14/90 Gl1991,\28:WM 91, 695) oder ols Anlogeberoter

onloßlich der eigentlichen sieuerberoiung (BGH Urt.v. 21. 4.1982 -
lVo ZR 291/BO Gl14/82: WM 1982,743,745: NJW 1982,18661

tötig oeworden ist.

Unter welchen Voroussetzungen ollgemein ein ousreichender; die

Anwendung des $ 68 StBerG rechtfertigenderZusommenhong on-

genommen werden konn, ist noch nicht obschließend geklArt. lm

Sch rifttu m wi rd d ie Auffossu n g vertreten, d ie Veriö h ru n gsf rist erfo sse

olle Ansprüche ous Vertrögen, die vom Steuerberotungsgesetz

gedeckt werden (Gröfe/Lenzen/Roiner, Steuerberoterhoftung, 2.

Aufl., Rdn. 860; Kolbeck/Peter/Rowold, Kommentor zum Steuer-

berotungsgesetz $ 68 Rdn. ll). Ob dies zuirifFt, konn offen bleiben.

Die kurze Veriöhrung des $ 68 StBerG kommt iedenfolls donn nicht

in Betrocht,wenn onders ols in den oben genonnten Föllen,zwischen

den Anlegern und dem Steuerberoter kein Vertrogsverhöltnis zu-

stonde gekommen ist und die Aufklörungspflichtuerletzung ouch

nicht im Zrrorr"nhong mit der Anbohnung eines zu schließenden

Verfroges erfolgt.

$ 68 StBerG unterstellt der kurzen Veriöhrungsfrist AnsprÜche ous

Vertrogsverhöltnissen. Auf ondere AnsprÜche, wie etwo ous Berei-

cherung oder Delikt, ist $ 68 stBerG nichi onwendbor (Grofe/

Lenzen/Roiner; o.o.o. Rdn. 854). Der Bundesgerichtshof hot die

vergleichbore Regelung des $ 5lo WPO ollerdings ouch ou{ Scho-

denersotzonsprüche ongewondt, die sich ouf ein Verschulden bei

,,Auftrog'l Der ,,Auftrog" umfoßt in der Regel mehrere selbstöndige

gebührenrechtliche,,Angelegenheiten" (Eckert/Böttcher;, o.o.O., S12

Rdn.2). Zugunsten der Klöger kcnn ongenommen werden, doß der ihnen

erteilie Auftrog ,,Beistondsleistung zur BeiriebsprÜ{ung" ouch die PrÜfung

des Berichts des Finonzomtes, io sogor die schriftlichen Einwendungen

gegen den Prüfbericht umfoßt hot. Denn der Bereich der Jeilnohme on

Prü{ungen" wird noch dem wortlout des $ 29 Nr. I StBGebV sehr weit

gezogen.

Der den Klögern erteilte Auftrog umfoßte ober mehrere selbstöndige

gebührenrechtliche Angelegenheiten. Wos u nter einer einzel nen Angele-

genheit zu verstehen ist, ergibt die VerkehrsÜbung, die zu einer gewissen

Stondordisierung gefuhrt hot. Eine Angelegenheit ist, sofern die Porteien

nichts onderes vereinbort hoben, ols Stqndordeinheit eines Auftrogs
qnzusehen (Bonner Hondbuch der Steuerberoiung, D $ 3 AllG, Rdn.

3.460t.

Doß ouch noch Auffossung der Klöger der Auftrog ,Ieilnohme on PrÜ-

fungen" stondordmößig mehrere Angelegenheiien umfoßt, ist ihrer

Rechnung vom 20. 7.1988 zu entnehmen, in der es gesonderte Positionen

fur die Beistondsleistung zur BetriebsprÜfung, die Teilnohme on der

Schlußbesprechung, die Prüfunq des BetriebsprÜfungsberichts und die

Einwendungen gegen den Betriebsprüfungsbericht gibt. Mit der Erledi-

gung ieder einzelnen Angelegenheit tritt ober die Fölligkeit des ouf sie

entfollenden Honororonspruchs ein (Bonner Hondbuch, D $ Z SteuGO,

Rdn. Z4O0; Eckeri/Böttcher, o.o.O., $ Z Rdn.2l. Dos isi ous der Sichi eines

Steuerberoters ouch sochgerecht, do, wie sich im vorliegenden Folle

gezeigt hot, zwischen den einzelnen Angelegenheiten erhebliche Zeit-

obstönde liegen können.

Die mit dem Ablouf des Johres l9B5 beginnende zweiiöhrige Veriöh-

rungsfristfür die bis zvm20.9.l9B5 erbrochten Leistungen der Klögerwor
löngsi obgeloufen, ols sie ihr Mohngesuch om 22.12.1988 bei Gericht

einreichten.
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Honororonspruch des Steuerberolers
- Fölligkeir, $ Z StBGebV
- mehrere Leistungen
{OLG Düsseldorf, Urt.v. 31.10. i99l - 13 U ]00/9ll

d er An bo h n u n g des Vertro gsverhö ltn isses g rü nden lBGHZloo,l32,l35 :
Gl 1987, Bl. Dies rechtfertigt sich dorous, doß der ous enfiöuschtem
persönlichen Vertrouen obgeleitete Schodenersotzonspruch ous Ver-
schulden beiVertrogsverhondlungen in einem engen totsöchlichen und
wirtschoftlichen Zuso mmenho ng mit der Vertrogso nbo hnung steht (vg l.
BGLZ 57,lg1,lg7l.

Vertrogliche oder persönliche vorvertrogliche Beziehungen zur Anboh-
nung eines Vertrogsverhöltnisses kommen zwischen dem lnitiotor oder
ihm gleichstehenden Prospektverontwortlichen und den Anlegern nicht
zustonde. Die Hoftung dieses Personenkreises gründet sich ollgämein ouf
dos Vertrouen, dos ihm von Anlegern typischerweise entgegengebrocht
wird (BGHZ 71, 284, 287; 72,382, 385; 79, 357,341). Anknüpfungspunkt
ist dobei ihr Einfluß ou{ die Gesellschoft bei der lnitiierung. Eine Anwen-
dung des $68 StBerG ouf Ansprüche ous diesem Hoftungstotbestond
würde den gesetzlich vorgegebenen Rohmen dieser Vorschrift über-
dehnen, zumol die Anleger regelmößig nicht erkennen können, wer von
den lnitiotoren oder ihm gleichstehenden Personen beruflichen Soch-
versfond bei der Pro[ektierung einbringt. Die ihre Verontwortlichkeit qus-
lösenden_ Stellung ist nicht typischerweise ouf ihre berufliche Tötigkeit
zurüclzuführen, mögen sich domit bisweilen ouch BerührungspÄkte
ergeben.

Der Beklogte hoffet ols einer der Hintermönner des proiekts,,p.'. Die kurze
Veriöhrung des $68 StBerG greift desholb nicht ein.

Leitsötze (d. Gerichts),

I . Dereinem SteuerberotererteilteAuftrog zur Beistondsleistung bei einer
Betriebsprüfung umfo0t in der Regel mehrere selbstöndige Angele-
genheiten.

2. M:n der Erledigung [eder Angelegenheit eines dem sieuerberoter
erteilten Auftrogs tritt die Fölligkeit der ouf sie entfollenden Vergütung
ein.

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung ist nicht begründet. Dos Londgericht hot die Kloge
zu Recht in Höhe eines Teilbeiroges von 7.569,60 DM obgewiesen.

Es konn dohinstehen, ob die mit der Rechnung der Klögervom 20. 7.1gBB
geltend gemochten Honorore mongels einer den Anforderungen des $ 9
StBGebV entsprechenden Gebü h ren rech n un g ü berho upi klo g bo r sind.
Do Zeitgebühren geltend gemocht werden, hötte nicht nur $ 29 Nr. l,
sondern ouch 5]3 StBGebV genonnt sein müssen (vgl. Eckert/Böttcher,
stBGebV 2. Aufl., Beispiel unter $ 9Anm. 2.2l.Dos Londgericht hot ieden-
folls zutreffend ongenommen, do{J der Anspruch der Klöger ouf die
Vergütung der bis zum 20.9.,1985 erbrochten Leistungen veriöhrt ist.

Die Gebührenonsprüche eines Sieuerberoters veriöhren gemöD $ i96
Abs. i Nr. 15 BGB in zweiJohren (Polondt/Heinrichs, BGB,Ag.Aufl., $ 196
Anm. ll b). Noch $$ l9B, 20i BGB beginnt die ver[öhrung mit dem Ablouf
desJchres, in dem derAnspruch entstonden ist. DieseVorousseizung liegt
vor, sobold er klogeweise geltend gemochtwerden konn, wos wiederum
nur noch Fölligkeit des,Anspruchs möglich ist (Polondi/Heinrichs, o.o.O.,
$ l9B Anm. lo). Gemö0 5 z stBGebV wird die vergütung des sieuer-
beroters follig, wenn der Auftrog erledigt oder die Angelegenheit
beendet ist. Die Abgrenzung zwischen der Erledigung eines Aufirogs und
der Beendigung einer Angelegenheit erleichtert die Vorschrift des $ 12

Abs. I stBGebV. Donoch entgelten die Gebuhren, soweit die verordnung
nichts onderes bestimmt, die gesomie fütigkeit des Steuerberoters vom
Auftrog bis zur Erledigung der Angelegenheit. Es zeigt sich, doß mit einer
,,Angelegenheit" begrifflich etwos onderes gemeini ist ols mit einem

Frisfwqhrende Schriftsötze
- Telefox beim Empfönger
(BGH Urt.v. 2.10.1991- lV ZR68/9ll

Leitsqtz:

Wird derZugong zum Gericht über ein Telefoxgeröt eröffnet, müssen die
Jusiizbehörden ouch noch Dienstschluß für dessen Funktionsföhigkeit
sorgen.

Aus den Gründen:

I . o ) ln der Rechtsprechung isi onerkonnt, doß ein besiimmender Schrift-
sotz wie die Berufungsbegründung - ebenso wie durch Telebrief
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oder Fernschreiben - ouch durch Telefox, olso in Gestolt einerTele-

kopie, wirksom übermittelt werden konn, wenn - wie hier - die Tele-

kopie ohne privoten Zwischenempfönger direkt der zustöndigen

E m pfo n g sbeh örd e zu g eleitet wi rd { BVerf GE 74, 228, 234 f'; BG H,

Beschl.v. 6.lO.lgBB - Vll ZB 17/BB - NJW 198? 589 m.w' N')'

b) Der Bürger ist berechtigt, die ihm vom Gesetz eingeröumten pro-

zessuolen Fristen bis zu ihrer Grenze ouszunutzen (vgl. BVerfGE 40,

42, 441l'.; 69,381, 385; 74,22A,2241. Dobei muß er ollerdings die

Zeitdouer in Rechnung stellen, die bei normoler Beförderung erfor-

derlich ist, domit seine Erklörung noch vor Ablouf der Frist bei

Gericht eingeht (zur Briefbeförderung durch die Deutsche Bundes-

post vgl. BGIIZIO$, 116, ll$ f. m.w. N.). Außerdem können sich bei

Ausnutzung einer Rechtsmittelfrist bis zum letzien Tog erhOhte Sorg-

foltsonforderungen ergeben, soweit dies noch den Umstönden

ongemessen und zumutbor ist (vgl. BGH, Beschl.v. 3,7.1975 - lllZB

\l/is,VersR 1976, BB; Urt.v. 21.12.1988 - Vlll ZR B4/BB, BGHR ZPO

$ 233 Rechts m ittelf rist I Sorgfo ltso nforderu n g en bei Fristo usn utzu n g;

BeschLv. 2.2.1989 -lzBlg/BB,NJWl98? 2393; BeschI'v' ll' l0' l9B9

- 2393; Beschl.v. ll.lO.l9B9 - lVo ZB Z/B? NJW 1990, lBB f')'

2. Donoch ist ein Verschulden des Prozejibevoiimöchtigten cjer Bekiog-

ien im vorliegenden Foll nicht festzustellen.

o) Als der {ertiggestellte Schriftsotz on dos Oberlondesgericht Über-

mittelt werden sollte, blieben unter BerÜcksichtigung der Uber-

trogungsdouer noch mehr ols vier Siunden bis zum Ende der Frisi.

Doi teilht" ous, um den Schriftsotz rechtzeitig ouf dem gewöhlten

Wege ons Ziel zu bringen, ouch wenn die lnonspruchnohme des

Telefoxgerots im Oberlondesgericht durch ondere Teilnehmer in

Rech n u ng gestel lt wird. U nter d iesem Gesichtspu n ktwo r es so chge-

recht, sich noch der eingeiretenen Unterbrechung zunöchst immer

wieder zu bemühen, eine Verbindung mit dem Empfongsgeröt her-

zustellen.

b) Ob der Prozeßbevollmöchtigte der Beklogten hötte erkennen kön-

nen, doß dos Oberlondesgericht ou{ diesem Wege nicht zu errei-

chen wor, konn offenbleiben. Bedenken hötten sich frÜhestens um

21.15 Uhr ergeben können, ols ervon seinerAngestellten Überhoupi

erst er{uhr, doß die Telefoxübertrogung bisher nicht gelungen sei.

Selbst wenn er schon um diese Zeit mit der Möglichkeit rechnen

mußte, in der verbleibenden Frist bis 2.00 Uhr die Berufungs-

begründung über sein Telefoxgeröt nichi mehrvollstöndig Übermit-

teln zu können, wöre es nicht ols ein die Wiedereinsetzung ous-

schließendesVerschulden zu werten, doß ereine noch mögliche Uber-

bringung des Schriftsotzes mit dem Auto in den Nochtbriefkosten des

Oberlondesgerichts nicht ins Auge gefoßt hot.

Einen Weg von hin und zurÜck immerhin 360 km ouf sich zu nehmen,

wor ihm nicht zuzumuten, nochdem die geplonte Ubermittlung durch

Telefoxohne sein Verschulden erfolglos geblieben wor: Den Schriftsotz

einem beliebigen Toxifohrer mit dem Auftrog ouszuhöndigen, ihn in

den Nochtbriefkosten des Oberlondesgerichts zu bringen, kom schon

desholb nicht in Betrocht, weil die ordnungsgemöße AusfÜhrung und

die Wohrung des Briefgeheimnisses froglich gewesen wören. lm Übri-

gen stünden die Kosten einer derortigen Fohrt oußer Verhöltnis zu

ihr"r Zweck,der sich in der roschen, ober zuverlössigen Beförderung

des Schriftstücks erschöpfte. Der im vodiegenden Foll verhöltnismößig

hohe Streitwert spielt in diesem Zusommenhong keine Rolle.

Andere, den Umstönden noch ongemessene und zumutbore Uber-

mittlungsmOglichkeiten gob es schon um 21.,l5 Uhr nicht mehr. DerSpöt-

scholter der Deutschen Bundespostwor noch Auskunft des Posto mts A.

bereits geschlossen. Uber ein Fernschreibgeröt verfÜgte der Anwolt

n icht, wie o us dem Brief kopf sei ner Sch riftsötze hervorg eht u nd von i h m

ouch eidesstottlich versichert worden ist.

cl Twor hoften der Ubertrogung durch Telefox technische Risiken - wie

z. B. der hier oufgetretene Popierstou beim Empfongsgeröt - on, die

generell vorhersehbor sind. Desholb dorf die Fristkontrolle bei einer

Telefoxübertrogung erst gelöscht werden, wenn ein von dem Geröt

des Absenders ousgedruckier Einzelnochweis vorliegi, der die ord-

nungsgemöße Ubermittlung belegt (BGH, Beschl.v. 28.9.1989 - Vll ZB

9/B? NJW 1990,187 f.). Von einem Telefoxieilnehmer, dessen Geröt in

Ordnung ist, konn ober im Hinblick ouf eine nicht ousschlieDbore

Ponne des Empfongsgeröts nichi erwortei werden, doß er von vorn-

herein Vorkehrungen triflt, um einen fristwohrenden Schriftsotz notfolls

ouf onderem Wege noch rechtzeitig zum Gerichtzu bringen.Wird der

Zugong zum Gericht uber ein Telefoxgeröt eröffnet, mÜssen die Jusiiz-

behörden ouch noch Dienstschluß fÜr dessen Funktionsföhigkeit sor-

gen. Geschieht dies nicht, können die Risiken nicht ouf den BÜrger

äbgewolzt werden (vgl. BVerfGE 6? 3Bl, 386, BGHZ 105, 40 ff.).

42
43



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprÜfende, rechts- und steuerberotende Berufe 2t92
Gerling lnformotionen fÜr wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 2t92

oder Fernschreiben - ouch durch Telefox, olso in Gestolt einerTele-

kopie, wirksom übermittelt werden konn, wenn - wie hier - die Tele-

kopie ohne privoten Zwischenempfönger direkt der zustöndigen

E m pfo n g sbeh örd e zu g eleitet wi rd { BVerf GE 74, 228, 234 f'; BG H,

Beschl.v. 6.lO.lgBB - Vll ZB 17/BB - NJW 198? 589 m.w' N')'

b) Der Bürger ist berechtigt, die ihm vom Gesetz eingeröumten pro-

zessuolen Fristen bis zu ihrer Grenze ouszunutzen (vgl. BVerfGE 40,

42, 441l'.; 69,381, 385; 74,22A,2241. Dobei muß er ollerdings die

Zeitdouer in Rechnung stellen, die bei normoler Beförderung erfor-

derlich ist, domit seine Erklörung noch vor Ablouf der Frist bei

Gericht eingeht (zur Briefbeförderung durch die Deutsche Bundes-

post vgl. BGIIZIO$, 116, ll$ f. m.w. N.). Außerdem können sich bei

Ausnutzung einer Rechtsmittelfrist bis zum letzien Tog erhOhte Sorg-

foltsonforderungen ergeben, soweit dies noch den Umstönden

ongemessen und zumutbor ist (vgl. BGH, Beschl.v. 3,7.1975 - lllZB

\l/is,VersR 1976, BB; Urt.v. 21.12.1988 - Vlll ZR B4/BB, BGHR ZPO

$ 233 Rechts m ittelf rist I Sorgfo ltso nforderu n g en bei Fristo usn utzu n g;

BeschLv. 2.2.1989 -lzBlg/BB,NJWl98? 2393; BeschI'v' ll' l0' l9B9

- 2393; Beschl.v. ll.lO.l9B9 - lVo ZB Z/B? NJW 1990, lBB f')'

2. Donoch ist ein Verschulden des Prozejibevoiimöchtigten cjer Bekiog-

ien im vorliegenden Foll nicht festzustellen.

o) Als der {ertiggestellte Schriftsotz on dos Oberlondesgericht Über-

mittelt werden sollte, blieben unter BerÜcksichtigung der Uber-

trogungsdouer noch mehr ols vier Siunden bis zum Ende der Frisi.

Doi teilht" ous, um den Schriftsotz rechtzeitig ouf dem gewöhlten

Wege ons Ziel zu bringen, ouch wenn die lnonspruchnohme des

Telefoxgerots im Oberlondesgericht durch ondere Teilnehmer in

Rech n u ng gestel lt wird. U nter d iesem Gesichtspu n ktwo r es so chge-

recht, sich noch der eingeiretenen Unterbrechung zunöchst immer

wieder zu bemühen, eine Verbindung mit dem Empfongsgeröt her-

zustellen.

b) Ob der Prozeßbevollmöchtigte der Beklogten hötte erkennen kön-

nen, doß dos Oberlondesgericht ou{ diesem Wege nicht zu errei-

chen wor, konn offenbleiben. Bedenken hötten sich frÜhestens um

21.15 Uhr ergeben können, ols ervon seinerAngestellten Überhoupi

erst er{uhr, doß die Telefoxübertrogung bisher nicht gelungen sei.

Selbst wenn er schon um diese Zeit mit der Möglichkeit rechnen

mußte, in der verbleibenden Frist bis 2.00 Uhr die Berufungs-

begründung über sein Telefoxgeröt nichi mehrvollstöndig Übermit-

teln zu können, wöre es nicht ols ein die Wiedereinsetzung ous-

schließendesVerschulden zu werten, doß ereine noch mögliche Uber-

bringung des Schriftsotzes mit dem Auto in den Nochtbriefkosten des

Oberlondesgerichts nicht ins Auge gefoßt hot.

Einen Weg von hin und zurÜck immerhin 360 km ouf sich zu nehmen,

wor ihm nicht zuzumuten, nochdem die geplonte Ubermittlung durch

Telefoxohne sein Verschulden erfolglos geblieben wor: Den Schriftsotz

einem beliebigen Toxifohrer mit dem Auftrog ouszuhöndigen, ihn in

den Nochtbriefkosten des Oberlondesgerichts zu bringen, kom schon

desholb nicht in Betrocht, weil die ordnungsgemöße AusfÜhrung und

die Wohrung des Briefgeheimnisses froglich gewesen wören. lm Übri-

gen stünden die Kosten einer derortigen Fohrt oußer Verhöltnis zu

ihr"r Zweck,der sich in der roschen, ober zuverlössigen Beförderung

des Schriftstücks erschöpfte. Der im vodiegenden Foll verhöltnismößig

hohe Streitwert spielt in diesem Zusommenhong keine Rolle.

Andere, den Umstönden noch ongemessene und zumutbore Uber-

mittlungsmOglichkeiten gob es schon um 21.,l5 Uhr nicht mehr. DerSpöt-

scholter der Deutschen Bundespostwor noch Auskunft des Posto mts A.

bereits geschlossen. Uber ein Fernschreibgeröt verfÜgte der Anwolt

n icht, wie o us dem Brief kopf sei ner Sch riftsötze hervorg eht u nd von i h m

ouch eidesstottlich versichert worden ist.

cl Twor hoften der Ubertrogung durch Telefox technische Risiken - wie

z. B. der hier oufgetretene Popierstou beim Empfongsgeröt - on, die

generell vorhersehbor sind. Desholb dorf die Fristkontrolle bei einer

Telefoxübertrogung erst gelöscht werden, wenn ein von dem Geröt

des Absenders ousgedruckier Einzelnochweis vorliegi, der die ord-

nungsgemöße Ubermittlung belegt (BGH, Beschl.v. 28.9.1989 - Vll ZB

9/B? NJW 1990,187 f.). Von einem Telefoxieilnehmer, dessen Geröt in

Ordnung ist, konn ober im Hinblick ouf eine nicht ousschlieDbore

Ponne des Empfongsgeröts nichi erwortei werden, doß er von vorn-

herein Vorkehrungen triflt, um einen fristwohrenden Schriftsotz notfolls

ouf onderem Wege noch rechtzeitig zum Gerichtzu bringen.Wird der

Zugong zum Gericht uber ein Telefoxgeröt eröffnet, mÜssen die Jusiiz-

behörden ouch noch Dienstschluß fÜr dessen Funktionsföhigkeit sor-

gen. Geschieht dies nicht, können die Risiken nicht ouf den BÜrger

äbgewolzt werden (vgl. BVerfGE 6? 3Bl, 386, BGHZ 105, 40 ff.).
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Honororonspruch des Steuerberolers
- Fölligkeir, $ Z StBGebV
- mehrere Leistungen
{OLG Düsseldorf, Urt.v. 31.10. i99l - 13 U ]00/9ll

d er An bo h n u n g des Vertro gsverhö ltn isses g rü nden lBGHZloo,l32,l35 :
Gl 1987, Bl. Dies rechtfertigt sich dorous, doß der ous enfiöuschtem
persönlichen Vertrouen obgeleitete Schodenersotzonspruch ous Ver-
schulden beiVertrogsverhondlungen in einem engen totsöchlichen und
wirtschoftlichen Zuso mmenho ng mit der Vertrogso nbo hnung steht (vg l.
BGLZ 57,lg1,lg7l.

Vertrogliche oder persönliche vorvertrogliche Beziehungen zur Anboh-
nung eines Vertrogsverhöltnisses kommen zwischen dem lnitiotor oder
ihm gleichstehenden Prospektverontwortlichen und den Anlegern nicht
zustonde. Die Hoftung dieses Personenkreises gründet sich ollgämein ouf
dos Vertrouen, dos ihm von Anlegern typischerweise entgegengebrocht
wird (BGHZ 71, 284, 287; 72,382, 385; 79, 357,341). Anknüpfungspunkt
ist dobei ihr Einfluß ou{ die Gesellschoft bei der lnitiierung. Eine Anwen-
dung des $68 StBerG ouf Ansprüche ous diesem Hoftungstotbestond
würde den gesetzlich vorgegebenen Rohmen dieser Vorschrift über-
dehnen, zumol die Anleger regelmößig nicht erkennen können, wer von
den lnitiotoren oder ihm gleichstehenden Personen beruflichen Soch-
versfond bei der Pro[ektierung einbringt. Die ihre Verontwortlichkeit qus-
lösenden_ Stellung ist nicht typischerweise ouf ihre berufliche Tötigkeit
zurüclzuführen, mögen sich domit bisweilen ouch BerührungspÄkte
ergeben.

Der Beklogte hoffet ols einer der Hintermönner des proiekts,,p.'. Die kurze
Veriöhrung des $68 StBerG greift desholb nicht ein.

Leitsötze (d. Gerichts),

I . Dereinem SteuerberotererteilteAuftrog zur Beistondsleistung bei einer
Betriebsprüfung umfo0t in der Regel mehrere selbstöndige Angele-
genheiten.

2. M:n der Erledigung [eder Angelegenheit eines dem sieuerberoter
erteilten Auftrogs tritt die Fölligkeit der ouf sie entfollenden Vergütung
ein.

Aus den Gründen:

Die zulössige Berufung ist nicht begründet. Dos Londgericht hot die Kloge
zu Recht in Höhe eines Teilbeiroges von 7.569,60 DM obgewiesen.

Es konn dohinstehen, ob die mit der Rechnung der Klögervom 20. 7.1gBB
geltend gemochten Honorore mongels einer den Anforderungen des $ 9
StBGebV entsprechenden Gebü h ren rech n un g ü berho upi klo g bo r sind.
Do Zeitgebühren geltend gemocht werden, hötte nicht nur $ 29 Nr. l,
sondern ouch 5]3 StBGebV genonnt sein müssen (vgl. Eckert/Böttcher,
stBGebV 2. Aufl., Beispiel unter $ 9Anm. 2.2l.Dos Londgericht hot ieden-
folls zutreffend ongenommen, do{J der Anspruch der Klöger ouf die
Vergütung der bis zum 20.9.,1985 erbrochten Leistungen veriöhrt ist.

Die Gebührenonsprüche eines Sieuerberoters veriöhren gemöD $ i96
Abs. i Nr. 15 BGB in zweiJohren (Polondt/Heinrichs, BGB,Ag.Aufl., $ 196
Anm. ll b). Noch $$ l9B, 20i BGB beginnt die ver[öhrung mit dem Ablouf
desJchres, in dem derAnspruch entstonden ist. DieseVorousseizung liegt
vor, sobold er klogeweise geltend gemochtwerden konn, wos wiederum
nur noch Fölligkeit des,Anspruchs möglich ist (Polondi/Heinrichs, o.o.O.,
$ l9B Anm. lo). Gemö0 5 z stBGebV wird die vergütung des sieuer-
beroters follig, wenn der Auftrog erledigt oder die Angelegenheit
beendet ist. Die Abgrenzung zwischen der Erledigung eines Aufirogs und
der Beendigung einer Angelegenheit erleichtert die Vorschrift des $ 12

Abs. I stBGebV. Donoch entgelten die Gebuhren, soweit die verordnung
nichts onderes bestimmt, die gesomie fütigkeit des Steuerberoters vom
Auftrog bis zur Erledigung der Angelegenheit. Es zeigt sich, doß mit einer
,,Angelegenheit" begrifflich etwos onderes gemeini ist ols mit einem

Frisfwqhrende Schriftsötze
- Telefox beim Empfönger
(BGH Urt.v. 2.10.1991- lV ZR68/9ll

Leitsqtz:

Wird derZugong zum Gericht über ein Telefoxgeröt eröffnet, müssen die
Jusiizbehörden ouch noch Dienstschluß für dessen Funktionsföhigkeit
sorgen.

Aus den Gründen:

I . o ) ln der Rechtsprechung isi onerkonnt, doß ein besiimmender Schrift-
sotz wie die Berufungsbegründung - ebenso wie durch Telebrief
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d) Der Senot hot bisher ouch offen gelossen, ob der Prospekthoftungs-

onspruch den besonderen Veriöhrungsregelungen unterliegt, die fÜr

besiimmte Berufsgruppen wie Rechtsonwölte, $ 5l BRAO, Wirtschofts-

prüfer, $$ 5l o, 56 WPq oder Steuerberotet $$ 68, 72 StBerG, in

Betrocht kommen (vgl. Urt.v. 31.5.1990 o.o.O.). Diese Froge verneint

der Senot für den hier vorliegenden Foll, doß der Steuerberoter ols

eine dem Initiotorgleichstehende Person in Anspruch genommen wird.

oo) Die Rechtsprechung wendet $ 68 StBerG on, wenn ein ousreichen-

der Zusommenhong mit einer steuerberotenden Tötigkeit bestehi.

Ein solcher Zuso m men ho ng liegt nicht nurvor, wen n der Steuerbero-

ier wegen der steuerlichen Berotung in einem Bouherrenmodell

oder einer onderen lmmobilienonloge in Anspruch genommen

wird. Er wird ouch beioht, wenn der Steuerberoter ols Treuhönder
(BGHZ 97,21,25: G]1986,45: EWIR Gl 86, 319 lGrofe]t BGH

Urt.v.lO. 4.1986- Vll ZR 214/85 Gl 1986,120:WM 86, 940;UrI'v'
5. 7. 1g9O- Vl I ZR 26 / 89 Gl 199 0,179 : Vers R 90,1250 ; U rt. v. 16' l' I 991

- Vlll ZR 14/90 Gl1991,\28:WM 91, 695) oder ols Anlogeberoter

onloßlich der eigentlichen sieuerberoiung (BGH Urt.v. 21. 4.1982 -
lVo ZR 291/BO Gl14/82: WM 1982,743,745: NJW 1982,18661

tötig oeworden ist.

Unter welchen Voroussetzungen ollgemein ein ousreichender; die

Anwendung des $ 68 StBerG rechtfertigenderZusommenhong on-

genommen werden konn, ist noch nicht obschließend geklArt. lm

Sch rifttu m wi rd d ie Auffossu n g vertreten, d ie Veriö h ru n gsf rist erfo sse

olle Ansprüche ous Vertrögen, die vom Steuerberotungsgesetz

gedeckt werden (Gröfe/Lenzen/Roiner, Steuerberoterhoftung, 2.

Aufl., Rdn. 860; Kolbeck/Peter/Rowold, Kommentor zum Steuer-

berotungsgesetz $ 68 Rdn. ll). Ob dies zuirifFt, konn offen bleiben.

Die kurze Veriöhrung des $ 68 StBerG kommt iedenfolls donn nicht

in Betrocht,wenn onders ols in den oben genonnten Föllen,zwischen

den Anlegern und dem Steuerberoter kein Vertrogsverhöltnis zu-

stonde gekommen ist und die Aufklörungspflichtuerletzung ouch

nicht im Zrrorr"nhong mit der Anbohnung eines zu schließenden

Verfroges erfolgt.

$ 68 StBerG unterstellt der kurzen Veriöhrungsfrist AnsprÜche ous

Vertrogsverhöltnissen. Auf ondere AnsprÜche, wie etwo ous Berei-

cherung oder Delikt, ist $ 68 stBerG nichi onwendbor (Grofe/

Lenzen/Roiner; o.o.o. Rdn. 854). Der Bundesgerichtshof hot die

vergleichbore Regelung des $ 5lo WPO ollerdings ouch ou{ Scho-

denersotzonsprüche ongewondt, die sich ouf ein Verschulden bei

,,Auftrog'l Der ,,Auftrog" umfoßt in der Regel mehrere selbstöndige

gebührenrechtliche,,Angelegenheiten" (Eckert/Böttcher;, o.o.O., S12

Rdn.2). Zugunsten der Klöger kcnn ongenommen werden, doß der ihnen

erteilie Auftrog ,,Beistondsleistung zur BeiriebsprÜ{ung" ouch die PrÜfung

des Berichts des Finonzomtes, io sogor die schriftlichen Einwendungen

gegen den Prüfbericht umfoßt hot. Denn der Bereich der Jeilnohme on

Prü{ungen" wird noch dem wortlout des $ 29 Nr. I StBGebV sehr weit

gezogen.

Der den Klögern erteilte Auftrog umfoßte ober mehrere selbstöndige

gebührenrechtliche Angelegenheiten. Wos u nter einer einzel nen Angele-

genheit zu verstehen ist, ergibt die VerkehrsÜbung, die zu einer gewissen

Stondordisierung gefuhrt hot. Eine Angelegenheit ist, sofern die Porteien

nichts onderes vereinbort hoben, ols Stqndordeinheit eines Auftrogs
qnzusehen (Bonner Hondbuch der Steuerberoiung, D $ 3 AllG, Rdn.

3.460t.

Doß ouch noch Auffossung der Klöger der Auftrog ,Ieilnohme on PrÜ-

fungen" stondordmößig mehrere Angelegenheiien umfoßt, ist ihrer

Rechnung vom 20. 7.1988 zu entnehmen, in der es gesonderte Positionen

fur die Beistondsleistung zur BetriebsprÜfung, die Teilnohme on der

Schlußbesprechung, die Prüfunq des BetriebsprÜfungsberichts und die

Einwendungen gegen den Betriebsprüfungsbericht gibt. Mit der Erledi-

gung ieder einzelnen Angelegenheit tritt ober die Fölligkeit des ouf sie

entfollenden Honororonspruchs ein (Bonner Hondbuch, D $ Z SteuGO,

Rdn. Z4O0; Eckeri/Böttcher, o.o.O., $ Z Rdn.2l. Dos isi ous der Sichi eines

Steuerberoters ouch sochgerecht, do, wie sich im vorliegenden Folle

gezeigt hot, zwischen den einzelnen Angelegenheiten erhebliche Zeit-

obstönde liegen können.

Die mit dem Ablouf des Johres l9B5 beginnende zweiiöhrige Veriöh-

rungsfristfür die bis zvm20.9.l9B5 erbrochten Leistungen der Klögerwor
löngsi obgeloufen, ols sie ihr Mohngesuch om 22.12.1988 bei Gericht

einreichten.
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Aufklörungspflichten über Fehler
in den eigenen Arbeiten
- sog. Sekundöronspruch

- Beginn der Veriöhrungsfrist

- Hemmung der Ver[öhrung

- Arglisteinwond
(OLG Korlsruhe, Urt.v. 

.16.10.1991 
- I U 5/91)

]2301. Die Froge bedorf ouch hier keiner obschließenden Klörung. sie
greifen iedenfolls bei einem Anlogemodell durch, dos sowohlwegen
seiner konzeptionellen Gestoltung ols cuch im Hinblick ouf die Mog-
lichkeit eines spöteren Eigentumerwerbs wesentliche Elemente des
konventionellen Bouherrenmodells enthölt. Denn quch in diesen Föllen
kommt es dem Erwerber in der Regel nicht ollein ouf den Erwerb
einer renditetröchtigen Kopitolonloge, sondern ouch ouf eine mit dem
Prospeh übereinstimmende Errichtung der möglicherweise spöter in
sein Sondereigentum übergehenden Wohnung on.

bl lm Modell ,,P" wor der sofortige Ewerb von wohnungseigentum nicht
vorgesehen. Die zur gesomten Hond erworbene und umgeboute
Hotelonloge sollte vielmehr vermietet werden und ouf diese Weise
Gewinn fur die Gesellschofier obwerfen. Die Konzeption des proiekts

wor oberschon dorouf ongelegt, die Anlegerweitgehend den Erwer-
bern in konventionel lem Bo u herren modell g leichzustel len. Die An leger
woren ols Gesellschofter einer Gesellschoft bürgerlichen Rechts Bou-
herren. Durch Beschrönkung der Vollmocht des Treuhönders wor
sichergestellt, dofl sie nurfür einen ihrer Beteiligung om Gesellschofts-
vermögen entsprechenden Teil der Gesellschoftsschulden hoften. Der
Anteil om Gesellschoftsvermögen entsproch dem Wert des dem
Anleger lout wohnungsbuch zugeordneten Apportements. Für die
Gestoltung dieses Apporiements konnten die Gesellschoffer Sonder-
wünsche öußern.

Entscheidend kommt hinzu, doß dos Modell die Moglichkeiteröffnete,
im Krisenfoll oder noch Auflösung der Gesellschoft die Apportements
ols Wohnungseigentum zu erwerben. lm Hinblick ou{ diese Mog-
lichkeit woren die Gesellschofter nicht nur reine Kopitolonleger, son-
dern ouch potentielle Erwerber,,ihres" Apportements. Angesthts der
wesentlichen Bedeutung, die die Moglichkeit des Erwerbs fur die
Anleger hoben konntg isi es gerechtfertigt und geboten, sie den
Erwerbern im konventionellen Bouherrenmodell gleichzustellen.

c) Dersenot hot bisheroffengelossen, ob die prospekthoftungsonsprüche

beim Bouherrenmodell noch der ollgemeinen Frist des $ 195 BGB ver-
iöhren oder ob die Veriöhrungsfrisr des $ 638 BGB Anwendung finder
(Urt.v. 3.l.5.]990 und 25.10.,1990 o.o.o.). Dos konn ouch hiei offen
bleiben, weil die funflohrige Veriöhrungsfrist bei Klogeerhebung noch
nicht obgeloufen wor. Der Louf der Frist begonn mit Beitritt der kloger
im November 1984. Die Kloge wurde im Mörz igBB noch wöhrend
des Loufs dieser Frist erhoben.

Leitsötze (d. Einsendersl'

l. Der sog. Sekundöronspruch gegen den Rechisonwolt setzt eine
Aufklö ru ngspflicht voro us.

2. EineAufklörungspflicht des Rechtsonwolts besteht nur donn, wenn er
innerholb der Veriöhrungsfrist des originören Regreßonspruchs eine
durch seine Pflichverletzung verursochte Schödigung erkennen
konnte.

3. Die Ver[öhrungsfrist beginnt für den sog. Sekundöronspruch mii dem
Mondotsende, spötestens [edoch mit Eintritt derVer[öhrung des origi-
nö ren Reg reßo nspruchs.

4. Diegesetzl ichen Veriö h ru n g shem m u n gstotbestö nde der $$ BS2 Abs. 2
BGB und 3 Pflvc finden ouf die über die Regreßonsprüche geführten
Verho nd I u n gen weder u n m ittel bo re noch o no loge Anwendu ng.

5. Der Geltend moch u ng der Ver[ö h ru ngsein rede steht d ie Arg listein rede
entgegen, wenn der Rechtsonwolt dem Mondonten veronlossung
gegeben hot, von der Klogeerhebung obzusehen, oder wenn dei
Mondont der Auffossung sein durfte, ein Anspruch werde nur mit
sochlichen Einwendungen bekömpft. ln dem Foll muß noch Abbruch
derVerho nd lu ngen die Klo ge in nerho I b ku rz bemessener Frist erhoben
werden.

Aus den Gründen:

Die ouf Schodenersotz gerichtete Kloge wegen Verletzung von pflichten
ous dem Anwoltsvertrog ist nicht begründet.

i. Ein Anspruch wegen der geltend gemcchten fehlerhoften Voll-
streckung ous dem Urteil des Londgerichts Fronkenthol v.24.6.1g83
A 0 460 /81) besteht n icht. Aufg ru n d d ieses U rtei ls wo r n ichi meh r o ls d ie
von den Beklogten erlongten DM 15.000,00 zv vollstrecken. Dies hot
dos LondgerichtMonnheim in dem ongefochtenen Urteil im einzelnen
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Wie schon dos Londgericht im Zwongsvollstreckungsverfohren

richtig entschieden hot, ist diese Regelung nichi ouf eine Abtretung

zugeschnitten, die im Rohmen eines Schodenousgleichs on einen

Prospektvero ntwortl ichen erfol gt. Ei ne solche Abiretu n g h ot n u r den

sinn, die bei dem Anleger verbleibenden vorteile obzuschöpfen.

Sie konn desholb nicht dovon obhöngen, ob der Prospektveront-

wortliche die in $ l0 Abs. 3 Gesellschoftsvertrog genonnten Vorous-

setzungen schofFt.

bb) Die Rückobwicklung scheitert ouch nicht doron, doß dos Hotel-

grundsiück solonge noch für den nichi vom Beklogten zu Über-

nehmenden Teil der Fremdfinonzierung hoftet, wie die Klöger ihre

Verbindlichkeiten nicht zurückführen. Ein im Verhöltnis zum Beklog-

ten onrechenborer Vorteil verbleibt den Klögern dodurch nicht.

5. Der Schodenersotzonspruch ist enigegen der Auffossung des Beru-

f u n gsgericht nicht veriöhrt.

ol Noch der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofsveriöhren Scho-

denersoizonsprüche der Gesellschofter einer Publikumsgesell-

schoft wegen {ehlerhofter Prospekte sechs Monote nochdem Zeit-
r. r I ll I f' -l -., 11.-.-:-l-r:-.1-^:r^-l --ll-.,^llpu nKl/ zu dem oer (7esellscnolTer von oer u nr rcr r r 19Keil uuet \-,, I tvuil-

stöndigkeit des Prospekts Kenntnis erlongt hot, spötestens iedoch
drei Johre noch dem Beitritt zur Gesellschoft (BGHZ83,222l.Der

Senot hot bereits entschieden, doß diese kurze Veriöhrung dem ouf

sofortigen Eigentumserwerb obzielenden Bouherrenmodell nicht

gerecht wird (Urt.v. 31.5.1990 und 25.10.1990 o.o.O.). Doron wird

rrorz der Kriiikvon Kort (DB 1991,1057,1058 f.) und Wogner (ZfBR 1991,

133, l3B f.) festgeholten.

Diese Autoren berücksichtigen nicht, doß fÜr die Anlogeentschei-

dung im Bouherrenmodell höufig der lmmobilienerwerb eine grö-

ßere Rolle spielt ols die mitunter vergleichsweise geringen Steuer-

vorteile (Reithmonn/Brych/Monhort, Kouf von Boutröger und

Bouherrenmodelle, 5. Aufl., Rdn. ]36 c). Der Anleger legt desholb

besonderen Wert quf eine mit dem Prospeh Übereinstimmende

Errichtung seiner Wohnung. Die ous fehlerhoften Prospekten obge-
leiteten Ansprüche sind überwiegend von Elementen des Werk-

vertroges geprögt. Dos rechtlertigt die rechiliche und wirtschoft-

liche Gleichstellung des Anlegers mit dem Besteller'

lnwieweit diese Erwögung ouch für ondere Boumodelle und lmmo-

bilien-Anlogen gelten, hot der Senot bisher nicht entschieden (vgl.

ober BGH Urt.v. 14.l.l9B5 - ll ZR 124/82 WM 85, 534 : DB 85,

ousgeführt. Der Senoi teilt diese Auffossung und nimmt ouf sie zur

Vermeidung von Wiederholungen Bezug. Die hiergegen gerichteten

Berufungsongriffe sind nichi begrÜndet.

2. Unbegründet ist die Kloge ouch insoweit, ols sie ouf Verzug gestÜizt

wird. Der Klöger hot nicht dorgelegi und nochgewiesen, doß eine

verzögerliche Durchführung der Zwongsvollstreckung ous dem Urteil

zu dem geltend gemochten Schoden gefuhrt hot. Noch Uberzeugung

des Senots wöre ouch bei früherer Zwongsvollstreckung ous dem

vorliegenden Titel nicht mehr zu vollstrecken gewesen'

3. Ob die Beklogten durch geeigneie Antröge die Verp{lichtung des

Beklogten des Vorprozesses zur Zahlung von Lybischen Dinor zum

Binnenkurs oder die Tenorierung des Umrechnungsverhöltnisses höt-

ten erreichen können und ob in der Nichtstellung derortiger Antröge

eine schodenbegründende Pflichtuerletzung log, konn dohingestellt

bleiben, weilAnsprüche, die dorouf gegründetwerden, veriöhrt sind.

Gemöß g5l BRAO veriöhrt ein Anspruch eines Auftroggebers ouf

Schodenersotz ous dem zwischen ihm und dem Rechtsonwolt

bestehenden Vertrogsverhölinis in dreiJohren von dem Zeitpunkton, in

dem der Anspruch entstonden ist, spötestens iedoch in drei Johren

noch der Beendigung cjes Auttrogs.

Noch der hier moßgeblichen ersien Alternoiive der genonnten Vor-

schrift kommt es ouf die Entstehung des Anspruches on. Ein etwoiger

Anspruch des Klögers gegen die Beklogten wegen fehlerhofter

Führung des Prozesses im Erkenntnisverfohren vor dem Londgericht

Fronkenthol/Pf. und dem Oberlondesgericht ZweibrÜcken entstond

doher spötestens om Tog der letzien mündlichen Verhondlung vor

dem Oberlondesgericht Zweibrücken, d. h. dem 29.2.1984. Veriöh-

rung troi somit om l.3.1987 ein.

Noch stöndiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (vgl. BGH

NJW 1985,2250,2252 m.w. N.) mocht die Veriöhrungsregel des $ 5l

BRAO Sorgfoltsmoßnohmen erforderlich, die dorouf obzielen mÜssen,

dem Auftroggeber Regreßmöglichkeiten durch rechtzeitigen Hinweis

ouf sie zu erholten. Ein Verstoß gegen sie fÜhrt zu dem sogenonnten

Sekundöronspruch, der den Rechtsonwoltdozu verpflichtet, den Mon-
donten so zu stellen, ols wöre die Veriöhrung des Regreßonspruches
(: Primöronspruchl nicht eingetreien (vgl. BGH o.o.O.).

Der Selrundöronspruch wi rd n o ch stö n d ig er höchstrichterl ich er Recht-

sprechung, der der Senot folgt, dorous hergeleitet, doß dem Rechis-

o nwo lt o u{g ru n d d es Anwo ltsvertro ges bei d er Berotu n g Rechtsu n ku n-
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diger besondere Pflichten obliegen. Bei onwoltlicher Rechtsberotung und
Prozeßvertretung können in vielföltiger Weise Fehler begongen werden,
die eine vermögensschödigung des Mondonten ouslösen, ohne doß sie
olsbold zutoge tritt. Oft ist dos erst in höheren lnstonzen der Foll. Selbst
donn ober konn der Mondont houfig nicht erkennen, doß er durch einen
Fehler seines Anwoltes Nochteile erlitten hot. Der Anwolt hingegen, der
weiter mit der Soche befoßt ist, konn oufgrund seiner besseren Rechts-
ken ntnisse eher feststellen, doß der Mo ndo nt eine Vermögenschödig ung
editten hot und ein eigener Fehler dofur ursöchlich gewesen ist. Für den
Anwolt konn sich bei der weiteren Wohrnehmung des Mondotes ein
begründeter Anloß ergeben zu prüfen, ob er dem Mondonten durch
einen Fehlereinen Schoden zugefügt hot. Muß ein sorgföltig orbeitender
Anwolt dobei die Moglichkeit einer Regre0hoftung erkennen, ist ein
Hinweis dorouf und ouf die kurze Veriöhrungsfrist des $ 51 BRAO geboten.
Unterlößt er die erforderliche Uberprüfung seines eigenen Verholtens,
oder erkennt er dobei nicht seinen Fehler und gibt infolgedessen ouch
nicht die erforderlichen Hinweise, oder erkennt er zwor den Regreß-
onspruch und weist dennoch nicht ouf ihn und die drohende Veriöhrung
hin, so konn dies den Sekundöronspruch ouslösen (vgl. BGH NJW l9BS,
2250,2252 m.w. N.).

Dieser Sekundöronspruch setzt eine neue, schuldhofte Pflichtverletzung
vorous. Er konn nur entstehen, wenn diese weitere P{lichuridrigkeit zu
einerZeit begongen wird,zu derder Regreßonspruch noch durchgesetzt
werden konn, olso insbesondere noch nicht veriöhrt ist (vgl. Borgmonn/
Houg, Anwoltspflichten, Anwoltshoftung, 2. Aufl., $49 X 3 S. 199). Hotte
der Anwolt wöhrend des Loufes der Veriöhrung des Regreßonspruches
keinen Anlofl, eine durch seine Pflichtwidrigkeit verursochte Schödigung
des Mondonten zu erkennen und diesem die Durchsetzborkeit des
Regreßonspruches zu ermöglichen, so beruht die eingetretene Veriöhrung
nicht ouf dem Verholten des Anwoltes und konn ihm nicht cls Verletzung
seines Auftroges zu gerech net werden.

Ein Anspruch entsteht in dem Zeitpunkt, in dem olle seine Voroussetzungen
eingetreten sind. Dos ist bei einem Sekundöronspruch regelmößig mit
der Vollendung der veriöhrung des Regreflonspruches der Foll. Diese
Veriöhrung ist der durch die unterbliebene Prüfung und Belehrung be-
wirkte Schoden, weil sie die Verwirklichung des Primöronspruches ver-
hindert. Die Frist fur die Veriöhrung des Sekundöronspruches beginnt
doher grundsötzlich mit dem Zeitpunkt seiner Entstehung. Die Hilfs-
regelung des $5.l BRAO konn noch ihrem Wortlout und ihrem gesetz-
geberischen Zweck nur donn den Beginn derVeriöhrungsfrist bestimmen,
wenn sie zu einem früheren Ende der Frist führt. Wor dos Mondot des

zwar zu Recht do ro uf hin, doß ein entscheidendes Motiv der Klö ger
für den Erwerb der Beteiligung die durch den prospekt nicht un-
bedingt veronloßte Erwortung wor, eine Eigentumswohnung ols
Altersruhesilzzu ewverben. Dos öndert ober nichts doron, doß die
Klöger von der Beteiligung Abstond genommen hötten, wenn sie
erfohren hötten, doß die Moglichkeit des Erwerbs von vollstöndig
ousgestottetem Wohnungseigentum geföhrdet wor. Auf dieser
Moglichkeit beruhte ouch die Annohme, dos erworbene Apporte-
ment könne im Alter selbst genutzt werden.

4. Die Klöger hoben gegen den Beklogten die Ansprüche, die dos
Berufungsgericht gegen den Beklogten zu 1 ousgeurteilt hot. Die
Beklcgten hoften ols Gesomtschuldner.

o) Die Klöger können 70j/oihrer Einlogen in die Bougemeinschoft und
HBG zurückverlongen. Dos sind 70.718,90 DM. ln der Revisions-
instonz ist nicht mehr streiiig, doß der vom Londgericht geschötzte
und von den Klögern forton okzeptierte vorteil für steuererspornis
30 0/o der Aufwendungen für die Beteiligung betrögt.

Die Klöger hoben Anspruch ouf B 0/o Zinsen ous diesem Betrog seit
dem l.l.l9B5. Rechtsfehlerfrei und mit der Revision nicht ongegriffen
hotsich dos Berufungsgerichtdovon überzeugt, doß die Klögerzur
Finonzierung des Eigenkopitols Bonkkredit in Anspruch genommen
hoben, und hot den seit dem l.l.l9B5 zohlboren zinssolz ouf B o/o

geschötzt. Dem schließt der Senot sich on.

Die Klöger können fernerverlongen, doß der Beklogte sie in Höhe
von 70% von der Fremdfinonzierung freistellt, die, wie in der
Revisionsinstonz nicht mehrstreitig ist, bei der Kreissporkosse T über
die Konten obgewickelt wird.

b) Dieser Anspruch besieht Zug um Zug gegen Uberlrogung des
Gesellschoftsonteils Nr. lB on der Bougemeinschoft und gegen
Ubertrogung der stillen Beteiligung on der HBG.

oo) Die Abtretung des Gesellschoftsonteils on der Bougemeinschoft
scheitert nicht on $ l0 Nr. 3 des Gesellschoftsvertroges. Donoch ist
eine Abtretung nur wirksom, wenn der Rechtsnochfolger gleich-
zeitig mit der ubertrogung der Beteiligung olle von dem Abtreten-
d en d u rch Gru nd pfo n d rechte o uf Gesel lschoftsg ru ndstü cken g esi-
cherten persön lichen Verbind lichkeiten m it Zustim m u n g der Glö u bi-
ger ols eigene Verbindlichkeit übernimmi, ferner die ihm noch die-
sem vertroge obliegenden verpflichtungen ousdrücklich und dem
Treu h ö n d e r/G esc h öftsf ü h re r d ie vo rg ese h en e vo I I m o c ht ertei lt h o t.

4B
37



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 2192 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 2192

Gesel lschoftsvertro g es entg eg en, won o ch d ie Gesel lschofter sich

verpflichteten, ouch im Folle der Liquidotion die ihnen zugeordneten

Apportementeinheiten zum Betrieb des Hotels zur VerfÜgung zu

stellen. Abgesehen dovon, doß ouch diese Regelung zur Disposi-

tion der Gesellschofter steht, hot sie für den Foll des Scheiterns des

Hotelbetriebes keine Bedeutung. lm übrigen bezieht sich $ 15 noch

seinem Wortlout nur ouf die Liquidotion noch dem Ausscheiden

eines oder mehrerer Gesellschofter ($ 14).

(2) Demgegenüber wird dos Hotel nunmehr ohne Kochgelegen-

heiten in den Apportements betrieben. Versorgungsleitungen dofÜr

sind nicht gelegt. Die toisöchlichen Voroussetzungen fÜr die im

Prospekt versprochenen Möglichkeiten liegen demnoch nicht vor.

Sie können ouch nicht ohne weiieres geschoffen werden. Abge-
sehen dovon, doß der nochtrögliche Einbou von Versorgungs-

leitungen für Kochgelegenheiten mit gonz erheblichen Kosten ver-

bunden sein dürfte, hoben die Behorden ihren Widerstond gegen

eine Eigennutzung nichi oufgegeben. Eine etwo dennoch vorhon-

dene Cho nce ist desho I b d u rch die Wo h rschein lichkeit lo ngf ristiger

rechtlicher Auseinondersetzungen weitgehend entwertet. Die

Kopitolonloge entspricht im Ergebnis nicht den durch den Prospekt

erwechen Erwortungen und ist wesentlich risikoreichen weil dos

Risiko eines Verlustes nunmehr ollein von der Rentobilitöt der Hotel-

onloge obhöngt (vgl. Tewes, Steuerlich onerkonnte Bouherren-

modelle, Teil4 Kopitel l0 S.l und Z).

c) Die PflichVerletzung des Beklogten wor ursöchlich fur die Anloge-
entscheidung und den dodurch erlittenen Schoden der Klöger.

oo) Der Ursochenzusommenhong zwischen Prospektmöngeln und der
Entscheidung des Anlegers liegt vor, wenn diese zumindest ouch

von den u n richtigen oder u nvollstö nd igen Prospekto ngo ben mitbe-

stimmtworund wenn sich derAnlegerin Kenntnis derwohren Soch-

loge nicht on dem Anlogeobiekt beteiligt hötte (vgl. BGHZ 74,103,

ll2 f.r BGH U rt. v. 25. ll. lg8l - lVo ZR 286/80 WM 82, 90 : VersR 82,

l94r BGH Urt.v.16. l. l99l -VlllZR14/90 Gll99l,l2B:WM 1991,6951.

Den Prospektverontwortlichen trifFt die Dorlegungs- und Beweislost

dofür, doß der Schoden ouch bei pflichtgemöfler Aufklorung und

lnformotion eingetreten wöre (Senotsurt.v. 3,l. 5. 1990 o.o.O.).

bb) Die Klöger hoben behouptet, sie wören der Bougemeinschoft nichi

beigetreten, wenn sie über die Entwicklung im Bougenehmigungs-

verfohren ou{geklört worden wören. Der Vortrog des Beklogten

vermog diese Behouptung nicht zu entkröften. Der Beklogte weist

Anwoltes doher vor der Veriöhrung des Primöronspruches beendet,

beginnt die Frist für den Lou{ der Veriöhrung eines SekundÖronspruches

gemöß der Hilfsregelung des $ 5l BRAO mit dem Mondotsende. Douert

ober dos Mondot im Zeitpunkt der Veriöhrung des Regreßonspruches

noch on, so muß gemö0 $ 5lAlternot. I BRAO die Veriöhrung des Sekun-

döronspruches mit seinem Entstehen beginnen. FÜr ein Hinousschieben

dieses Termines bis zum Mondotsende gibt es keine gesetzliche Grund-
loge (BGH o.o.O., 22531.

Geht mon dovon ous, doß der Klögerseinen Regreßonspruch - dessen er

sich nunmehr berühmt - gegen die Beklogten bis zu dessen Veriöhrung

nicht konnte und vom Klöger ouf ihn ouch nichi hingewiesen wurde, so

entstond ein eventueller Sekundöronspruch des Klögers om 
,l.3.1987.

Dessen Veriöhrung trot ein om 2.4.1990. Bis dohin wor die Verlöhrung

weder unterbrochen noch gehemmt'

Der om 11.6..1990 ouf Antrog des Klögers vom 7.6.1990 erlossene Mohn-
bescheid konnte die Veriöhrung nicht mehr unterbrechen'

Die gesetzlichen Veriöhrungshemmungstotbestönde der g$ 852 Abs. 2

BGB und 3 Nr. 3 PfIVG finden ouf die vorliegend geltend gemochten

Ansprüche und die dorüber geführten ,lerhondlungen" weder unmittel-
t- -.."^ -^^L ^^^l^^^ ^^.^,^^!,,^^ 

1.,^l Rr:Ll N/nplOaO,4z1 (.\/^llL^--o'
uule lluLl lullutuggtlt tvvrtil\luilv rvvr, uvr I rvrvr\ t/v/ta-et YvIr\vrrrrrrvr/

Anwo ltshoftu ng, Rd n r. 425).

Der Geltendmochung derVeriöhrungseinrede durch die Beklogten konn

der Klöger im vorliegenden Folle ouch nicht die Arglisteinrede entgegen-

setzen. Es ko n n zwo r g ru ndsötzlich u nier dem Gesichtspu n kt u nzu lössiger

Rechtsousübung einem Schuldner die Erhebung der Veriöhrungseinrede

donn versogt werden, wenn er dem Glaubiger Veronlossung gegeben

hot, von der Klogeerhebung obzusehen oder wenn der Anspruchs-

berechtigte der Auffossung sein durfte, sein Anspruch werde nur mit

sochlichen Einwendungen bekömpft. Die Arglisteinrede konn ouch ge-

geben sein, wenn sich ein Schuldner trotz eines obgegebenen, wegen
5225 BGB iedoch unwirksomen Veriöhrungsverzichtes ouf die Einrede

der Veriöhrung beruft. Dies gilt grundsötzlich ouch im Bereich der
Anwolishoftung (vgl. Vollkommere o.o.O.). Wurden über den Ablouf der

Veriöhrungsfrist hinousgeführte Verhondlungen in Föllen, in denen sie

keine gesetzliche Hemmung bewirken, obgebrochen, so muß, wenn der
ouf Treu und Glouben gestützte Einwond erholten bleiben soll, die Kloge

innerholb einer nur kurz bemessenen Frist erhoben werden.

Keiner dieser genonnten Voroussetzungen für eine er{olgreiche Arglist-

einrede sind vorliegend gegeben. Die vorgelegte Korrespondenz ergibt
keinen Anholtspunkt dofür, doß die Beklogten den - inzwischen onder-
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weitig onwoltschoftlich berotenen - Klöger von der Klogeerhebung
gegen sie obgeholten hötten. Auch durfte der Klöger nicht erworten,
dem gegen die Beklogten gerichteten Anspruch werde nur mit sochlichen
Einwendungen, nicht ober mit der Ver[öhrungseinrede begegnet.
Schließlich hoben die Beklogten ouch keinen gemöD g22s BGB unwirk-
somen Veriöhrungsverzicht erklort. Die Beklogten hoben mit Schreiben
vom 22.5.]990 (ll 551 zwot zunöchst erklört, ouf die Einrede der Ver-

iö h ru n g zu v erzichfen, soweit zu m Zeitp u n kt d er Abg o be d ieser Erklö ru n g
noch nicht Veriöhrung eingetreten wor. Domit hoben sie [edoch dem
Klöger nur sehr wenig ongeboten. Dieser hot sodonn ouch durch seine
Rechtsonwölte sofori erklören lossen, doß diese Erklörung ihm, dem
Klöge; nicht genüge. Der Klöger konn doher ous der ohnehin sehr ein-
geschrönkten und die vorliegenden etwoigen Ansprüche im Hinblick ouf
Pflichverletzungen der Beklogten im Erkenninisverfohren gerode nicht
mehr erfossenden Erklö rung vom 22.5. ]990 keine Rechie, insbesondere
nicht den Arglisteinwond, obleiten.

selbst wenn mon indessen dovon ousgehen wollte, doß die Beklogten
sich ous 9242BGB folgend gemöß Treu und Glouben bis zum Beginn
des Mohnverfohrens ouf die veriöhrung ouch hinsichtlich etwoiger
Schodenersotzonsprüche wegen Pflichvedetzungen im Erkenntnisver-
fohren nicht berufen dürfien, so hot der Klöger doch nicht dos Erforder-
liche geton, um seinen Schodenersotzonspruch wegen der genonnten
Pflichverletzung vor dem Veriöhrungseinwond ,,zu retten'l Er hötte
nömlich donn diesen Schodenersotzonspruch olsbold zum Gegenstond
seiner Kloge mochen müssen. Dies ist indessen nicht geschehen.

Die Froge, für welche Ansprüche durch ein Mohnverfohren und dessen
onschließender streitiger Fortsetzung Veriöhrungsunterbrechung eintritt,
wo r meh rfoch Gegensto nd höchstrichterlicher Entscheid u n gen (vg l. BG H
VersR 82,5821. So unterbricht beispielsweise ein gerichtliches Verfohren,
mit dem Schodenersotzo nsprüche wegen bestim mter Mö ngel eines Bo u-
werkes verfolgt werden, nicht die Veriöhrung hinsichtlich der Gewöhr-
leistungso nsprüche (unter denselben Porteien und bezüglich desselben
Vertrogesl wegen onderer Möngel (vgl. BGH NJW 1976,960 m.w. N.).
Ebenso unterbricht eine Schodenersotzkloge, die domit begründet wird,
ein Rechtsonwolt hobe gegenüber seinem Mondonten schuldhoft in
schodenbegründender Weise bei der Vollstreckung eines ergongenen
Urteiles Pflichten verletzl, nicht etwoige Schodenersotzonsprüche des-
selben Mondonten gegen denselben Rechtsonwolt wegen eines völlig
o nderen Lebenssochverholtes, nömlich wegen o ngeblicher Verletzung
von Verpflichtungen bei der Führung und Begleitung eines Erkenntnis-
verfohrens. Ebenso wie die Lebenssochverholte ieweils selbstöndig sind,

leistung seine eigene Leistung zumindest erreicht, kqnn ollerdings ein
Schoden zu verneinen sein (vgl. OLG Stuttgort: RPK U 618t87;
Werner/Mochunsky o.o.O. S. l8i). Der Bundesgerichtshof hot dos
z.B. in dem Foll ongenommen, in dem ein Anlogevermifiler von
einem o m Obiekt festho ltenden An leger wegen Aufklö ru n gspf lichr
verletzung ouf Ausgleich der überhöhten Aufwendungen in An-
spruch genommen wurde (BGH Un.v.27.9.l9BB - Xl ZR 4/BB
Gl l9B? 36:WM 19BB,1685 :VersR 1988,1265; Urt.v. lg. 12.1989 -
Xl ZR 29 /89 G11991,3 : WM 1990, 68l: VersR 1990, 866l,.

Die Gegenleistung bleibt qber unberücksichtigt, wenn es sich bei
ihr um ein von dem Prospekt beschriebenen Anlogemodell grund-
legend verschiedenes, mit ihm in keiner Weise oustouschbores
lnvestitionsmodell hondelt (vgl. BGH Urt.v. 9.10.1989 - ll zR 2s7/BB
WM 90, 146, BGH Urt.v. 23.3.1990 - V ZR \6/B9WM 1990, l2lo,
l213 : VersR 1990, 977 ; vg l. o uch Sto ud i n g erlMed icus, BG B, 12. Auf 1.,

$ 249 Rdn. 9). Sonst könnte dem Anleger ein Investitionsmodell
gegen seinen Willen oufgedröngt werden. Dos ist schon desholb
nicht okzeptobel, weil die lnvestitionsentscheidung in oller Regelvon
persönlichen Wert- und Risikovorstellungen obhöngt und desholb
unvertretbor ist.

bb) Dos nunmehr vorliegende Proiekt ist gegenüber dem im Prospekt
beschriebenen Anlogemodell grundlegend verschieden.

(l ) Die Wertbildenden und dos Anlogerisiko beeinflussenden Fok-
toren des im Prospekt beschriebenen Anlogemodells werden nicht
ollein durch den in $ 2 Nr.ldes Gesellschoftsvertroges festgelegten
Gesellschoftszweck erfoßt. Denn eine wesentliche Besonderheit
des Proiekts liegt dorin, do{J es den Anlegern die Moglichkeit er-
öffnet, noch Ablouf von fünf Johren unter bestimmten Voroussetzun-
gen vollstöndig, insbesondere mit einer Kochgelegenheit, ousge-
stottetes Wohnungseigentum zu erwerben. Diese Moglichkeit ist in
mehrfocher Hinsicht von wesentlicher Bedeutung, Zum einen wird
für den Foll der Liquiditotskrise dos Risiko der Gesellschofter erheb-
lich dodurch gemindert, doß die Gesellschofterversommlung be-
schließen konn, den ousscheidenden Gesellschofter mit ,,seinem"
Appo rtement o bzufinden.

Zum onderen birgt die prospektierte Beteiligung eine wichtige
Absicherung fürden Foll, do0 sich dos scheitern des Hotelbetriebes
hero usstel lt. ln d iesem Fo I I kön nten d ie Gesel lschofter die Auflösu ng
der Gesellschoft und die vollsiöndige Aufteilung in Wohnungs-
eigentum zur Eigennuizung beschlieDen. Dem steht nicht $ 15 des
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Abrißverfügung hinsichtlich der unterVersioß gegen die Aufloge ein-

gebouten Versorgungsleitungen fur die Kocheinrichtungen vor dem

Verwo ltu n g sg ericht d u rch g esetzt.

3. Die Klöger hoben durch ihren Beitritt zu der Bougemeinschoft einen

Schoden erlitten.

o) Die Beklogten hoben geltend gemocht, die Beteiligung der Klöger

on der Gesellschoft sei noch weriholtig, ein Schoden olso gor nicht

entsionden. Die Konzeption des Hotelbetriebes sei veröndert

worden. Nunmehrwürde mehrWert ouf eine größere Restourotion

gelegt. Dodurch sei die Erirogserwortung gestiegen.

Dos Berufungsgericht hot demgegenÜber im Zusommenhong mit

der Verurteilung des Beklogten zu I einen Schoden beioht.

b) Dos ist richtig.

ool Der Prospektverontwortliche hot grundsötzlich dem Anleger den

Schoden zu ersetzen, den dieser dodurch erlitten hot, doß er ouf

die Richtigkeit und Vollstöndigkeit der Prospektongoben vertrout

hot. Unier der Voroussetzung, doß die unrichtige oder unvoll-

stöndige lnformotion ursöchiich fUr cjle Aniogeenischeidung wor
(Senotsuri.v.31.5.]990 - Vll ZR 340/BB Gl 1990,221, insoweit in

BGHZ lll, 3]4 ff. nicht obgedrucktl, konn der Anleger verlongen, so

gcstellt zu werdon, ols hötte er die Anlogeentscheidtrng nicht

getroffen (BGHZ 79,337,346). DerAnleger konn desholb Befreiung

von dem obgeschlossenen Vertrog und Ersotz seiner Aufwendun-

gen verlongen. Dem Umstond, doß die Beteiligung noch wertholtig

ist, konn dodurch Rechnung getrogen werden, doß die Schoden-

ersqtzleistung Zug um Zug gegen Abtretung der Beteiligung bzw.

U bertrogun g des Wohnu ngseigentums erfolgt ( BG HZ 79, 337 ; U rt. v.

9.lO.l9B9 - ll ZR 257/BB WM 1990, 146 : MDR 90, 5]6; Werner/
Mochunsky, lmmobilienfonds, Bouherren- und Erwerbermodelle,

S. 180; vgl. ouch Schwork, Börsengesetz, $$ 45, 46 Rdn. l5l.

Der ous der Aufklörungspflichtverletzung herrÜhrende Schoden

sind grundsötzlich die Verbindlichkeiten, die zu Losten des Aufkla-

rungsbedürftigen begründetworden sind und diezu ihrer ErfÜllung

getötigten Aufwendungen (Senotsurt.v. 5.7.1990 - Vll ZR 26/89

Gl 90, 179 : WM 90, 1623 : VersR 90,12, BGH Urt.v. 16' l' 199] -
Vlll ZR 14/90 G|1991,128: WM ]99], 6951.

lst der Vertrogsschluß trotz der Abweichung von dem Prospeh fÜr

den Anleger insgesomt nicht nochteilig, weil der Wert der Gegen-

sind es die dorous obgeleiieten SchodenersotzonsprÜche (vgl. ouch

Rinsche, Die Hoftung des Rechtsonwolts und des Notors, 3. Aufl., Rdn. I

134). Gegenstond des Mohnverfohrens und des onschlie$enden strei-

tigen Verfohrens im ersten Rechtszug vor dem Londgericht Monnheim

woren ollein Schodenersotzonsprüche des Klögers, deren ersich wegen
PflichVerletzung bei der Zwongsvollstreckung berÜhmte. Dies ließ, wie
der Klögervertreter mit Schriftsotz vom 2.11.1990 zutreffend ousgefÜhrt

hoI 1,97 ll.l, bereits d ie Klo g e,,u nschwer erken n en'i den n d o ri n wu rd e o us-

gefuhrt, doß keine rechtlichen Bedenken dogegen bestÜnden, einen

Schoden, der in einer ouslöndischen Wöhrung entstonden ist, ouch in

d ieserWo hru n g geliend zu mo chen. Vor d iesem H interg ru nd beho uptete

der Klöger keine Pflichtverletzung der Beklogten.

ln ihrer Berufungsbegründung hoben die Vertreter des Klögers ousge-

führt, ouch im Berufungsverfohren werde den Beklogten ,,in erster Linie"

vorgeworfen, gegenüber dem Beklogten W. bzw dem BÜrgen ouf die

Rechte ous dem Urteil bzw. ouf eine lnonspruchnohme ous der Proze$-

bürgschoft über den bezohlten Betrog in Höhe von DM 15.000,00 ver-

zichtet zu hoben.

Für den Foll, doß dos Berufungsgericht indessen zu der Auffossung ge-
l^^^o .1.,ß Äic RaLlnnten mit dem Betroo in Höhe von DM 15.000.00 mehrrvrr\,v/ .--"-J

bezohlt hoben, ols der Klöger im Wege der Zwongsvollstreckung ous

dem Urteil bzw. im Wege der genonnten lnonspruchnohme der Proze$-

bürgen hötte erzielen können, würde die Hoftung der Beklogten ouf

Schodenersotz wegen einer Pflichfuerletzung im vorongegongenen
Klogeverfohren geliend gemocht werden'

Vergeblich versucht der Klöger dorzusiellen, diese PflichVerletzung der

Beklogten im Erkenntnisverfohren hobe er ouch zum Gegensiond seiner

Kloge und seines Vortroges im ersten Rechtszug gemocht. lndessen hot

dos Londgericht in seinem UrteilvOllig richtig ousgefÜhrt, doß die Prozefj-

führung der Beklogten im Erkenntnisverfohren des Vorprozesses vom

Klöger des vorliegenden Prozesses bis zum Schlufl der mÜndlichen

Verhondlung nicht zum Streitgegenstond des Verfohrens gemocht wor-

den ist.

Der insoweit neue Vortrog des Klögers im Berufungsverfohren stellt eine

Klogeönderung dor. Eine solche ist nichi nur wie im typischen Foll durch

Austousch verschiedener prozessuolerAnsprÜche mög lich, sondern o uch

in Form einer nochtröglichen Klogehoufung in Eventuolstellung noch

$ 260 ZPO. Eine solche nochtrögliche Klogehöufung ist wie eine Kloge-

önderung zu behondeln (vgl. BGH NJW 1985, l84l, 18421. Die Kloge-

önderung bewirkt Rechtshöngigkeit der geönderten Kloge ex nunc ob
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Zustellung oder Antrogstellung (vgl. ZöllerlStephon zPo 16. Aufl. $ 263
Rdnr. 16). Mit der om ]8.3.l99l den Beklogten zugestellten Berufungs-
begründungsschrift, die die Klogeönderung enthölt, hot der Klöger
keinesfolls mehr die Voroussetzungen erfullt, die ihn berechtigen könnten,
der Ver[ö h ru ngsein rede der Beklo gten den Arg I isteinwo nd entgegenzu-
holten.

eingerichteten Appo rtements Woh n u n gseigentu m zu erlo n gen. Dem-
gegenüber hoben die lnitiotoren zulelzl einen Bouontrog eingereicht,
in dem der Einbou von Kocheinrichtungen nicht mehrvorgesehen wor.
Die Bo ugeneh mig ung ist mit derAufloge versehen, doß der Einbo u von
Kocheinrichtungen unerloubt und die Begründung von Wohnungs-
eigentum unzulössig sei.

Dos sind umstönde, über die der Prospekt oufklören mußte. sie konn-
ten für die Anlogeentscheidung von wesentlicher Bedeutung sein. Der
durch die oblehnende Holtung der Gemeinde und des Regierungs-
prösidenten veronloßte vorgong legt nohe, doß dos im prospeh
beschriebene Anlogemodell, insbesondere der mögliche spötere
Erwerb vollstöndig ousgestoffeter Eigentumswohnungen, entweder
gor nicht oder doch nur unter Uberwindung großer schwierigkeiten
durchführbor wor (vgl. ouch BGHZ 7j, 284,290). Schon dieser
Umstond wor geeignet, potentielle Anleger obzuholten, sei es weil
sie die zu erwortenden schwierigkeiten fürchteten, sei es weil sie
keine Vorstellung dovon hotten, ob oder in welcher Form ein von der
ursprünglichen Konzeption obweichendes Proiekt ohne die Koch-
einrichtungen in den Apportements überhoupt noch wirtschoftlich
sinnvoll zu verwirklichen wor.

c) Der Beklogte konn sich nicht mif der Behouptung entlosten, ihm seien
die Auflogen ous der Bougenehmigung bis zum Beitritt der Klöger
unbekonnt geblieben. Er mußte sich vor Herousgobe des prospekts
vergewissern, doß die für die Anlogeentscheidung wesentlichen
umstönde im Prospeh zutreffend wiedergegeben wqren. sollte der
Prospekt bereits vor Erteilung der Bougenehmigung herousgegeben
worden sein, wor er verpflichtet, die Bougenehmigung vollskindig
dorouf zu prüfen, ob sie mit den Prospektongoben übereinstim mI. zu
einer sorgföltigen Prüfung hotte der Beklogte um so mehr Anloß, ols
die Gemeinde der Einrichtung von Kochgelegenheiten von Anfong
on mossiven Widerstond enigegensetzie.

Der Beklogte konn sich ouch nicht dorouf berufen, die Bougemein-
schoft sei durch einen im öffentlichen Recht versierten Rechtionwolt
dohin beroten worden, der Einbou von Kocheinrichtungen und die
Begründung von wohnungseigentum sei trotz der Auflogen in der
Bougenehmigung zulössig, weil entsprechenden neuen Antrögen
stoftgegeben werden müßte. Diese stellungnohme öndert nichts
doron, doß die Durchsetzung des im Prospeh beschriebenen Modells
mit erheblichen schwierigkeiten verbunden wor. Doß die Behörden
ihren Widerstond oufgeben würden, wor nicht zu erworten und ist
ouch nicht geschehen. Vielmehr hot dos Londgericht mittlerweile eine

Belehrungspflicht des Steuerberoters
- Unfollversicherung

- Berufsgenossenschoft

- Lohnbuchholtung
(OLG Köln, Urt.v. 9.3. i9B9 - 5 U lll/B8 - StB199l,412l

Leitsotz:

Den Steuerberoter einer GmbH und deren Gesellschofter-Geschöfts-
führer triflt im Rohmen seines Steuerberotungsvertroges keine Verpflich-
tung, den Geschöftsführer über seinen berufsgenossenschoftlichen
Unfollschutz zu belehren. Dies gilt ouch, wenn der Steuerberoter den
Lohnnochweis für die Berufsgenossenschoft im Rohmen der loufenden
Loh nbuchho ltung erstellt.

Aus den Gründen (ouszugsweisel'

Die Klöger hoben lnholt und Umfong des Steuerberotervertroges in ein-
deutiger Weise u msch rieben. Do no ch wo r der Beklogte stö ndiger steuer-
licher Beroter des Erblossers und seit Gründung der GmbH gleichfolls
stöndig beouftrogt, die loufende Buchholtung und Lohnbuchholtung der
GmbH zu führen. lm Rohmen dieses loufenden Mondotes übernohm es
der Beklogte gleichfolls, die zu Beginn eines ieden Johres im Voriohr
ongefollenen Bruttolohnsummen zu ermitteln und entsprechende Lohn-
ncchweise gegenüber der Moschinenbou- und Kleineisenindusirie-
Berufsgenossenschoft zu f ü h ren.

Aus diesem von den Klögern dorgestellten Umfong des Vertrogsverhölt-
nisses zwischen dem Beklogten und dem Erblosser bzw. der GmbH folgt
die von den Klögern reklomierte Berotungspflicht des Beklogten nicht.
Der lnholtderTötigkeit und der Umfong der Pflichten eines Steuerbercters
ergibt sich ous g 33 SIBG. Donoch hot der Steuerberoier die Au{gobe,
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einerseits und seiner Beteiligung on der Steuerberotungsgesellschoft K.

und Portner ondererseits, deren GeschöftsfÜhrer er ouch wqr.

Seine Mitwirkung on der Konzeption des Proiekts wor nicht ou{ steuer-

liche Angelegenheiten beschrönkt. Dies zeigt sich doron, doß er

o u ch d ie zentro le Aufg o be d er Mittelverwen d u n gskontrol le erled igte.

Dorüber hinous hot er sochkundig berotend on zohlreichen Gesell-

schofterverso m m lu ngen teilgenom men.

Letztlich wird der von vornherein vorhondene Einfluß des Beklogien

noch dodurch verdeutlicht, doß die Vermögensverwoltungs GmbH

Gesellschofterin der im April l9B5 gegründeten Gesellschoft fÜr Bou-

und Grundbesitz mbH wurde, die zu 1000/odie Anteile der HBG hielt.

Der Beklogte wurde dorüber hinous Mitglied des Beirots der HBG, die

von Anfong on ols Hoielbetriebsgesellschoft vorgesehen wor.

Bei dieser Sochloge konn offen bleiben, ob der Beklogte bei der
Prospekterstellung unmittelbor mitgewirkt hot. Entscheidend ist ollein,

doß der Prospekt mit seiner Kenntnis in den Verkehr gebrochtworden ist

(BGHZ 72,382,388). Dos bestreitet der Beklogte nicht'

2. Der Beklogte hot die sich ous seiner Verontwortlichkeii fur die Richtig-

keit und Vollstöndigkeit des Prospekts ergebenden Pfiichten schuldhott

verleizt. Der Prospeh wor unvollstöndig und irrefÜhrend'

o) Ein füreine Kopiiolonlogewerbender Prospekt muß ein zutreffendes

Bild über dos Beteiligungsoblekt obgeben. Der Prospekt mu0 den

An leger ü ber o lle U mstö nde, d ie f ü r seine Entscheid u n g von wesent-

licher Bedeutung sind oder sein können, sochlich richtig und voll-

siöndig unterrichten (BGHZ 79, 337, 3441. Die Aufklörungspflicht

erstrecktsich ouch ouf solche Umstönde,von denen zwor noch nicht

feststeht, die es ober wohrscheinlich mochen, doß sie den vom

An leg er verfo I gien Zweck g efo h rden werden IBGIZ 72, 382, 3BB

und BGH Urt.v. 30. 10.1987 - V ZR 144/86: DB 88,176: WM BB,

4B). Der Prospekt muß bei einem ouf den Erwerb von Wohnungs-

eigentum gerichteien Anlogemodell demgemö0 Über solche

öffentlich-rechtlichen Moßnohmen unterrichten, die die vorge-

sehene Nutzungsmöglichkeii beeintröchtigen können. Sind solche

Moßnohmen erst noch Herousgobe des Prospekts getroffen wor-

den, muß der Prospekt berichtigt oder ergönzt werden lBGIlZ72,
3B2,3BB).

bl Der Prospekt versproch die Einrichtung von Kochgelegenheiten in

den einzelnen Apportements. Dorüber hinous soh er die Mog-
lichkeit vor, unter besiimmten Voroussetzungen on den dermollen

im Rohmen seines Auftroges den Auftroggeber in Steuersochen zu bero-

ten, ihn zu vertreten und ihm bei der Beorbeitung seiner Steueronge-

legenheiten und bei der Erfüllung seiner steuerlichen Pflichten Hilfe zu

leisten.

Gesch u ldet wird die sieuerliche Berotu ng des Mo ndo nten, nicht o ber die

Berotu n g i n Fro g en d er Lebensvo rsorg e, i n sozio lversich eru n g srechtl ichen

Frogen oder in ollgemeinen Vermögensongelegenheiten. Der Steuer-

beroter ist im Rohmen des Steuerberotervertroges insbesondere nicht

verpflichtet, den Mondo nten ohne besondere Aufforderung hinsichtlich

des Abschlusses hinsichtlich des Abschlusses einer privoten Versicherung

oder einer Versicherung bei der Berufsgenossensch alI zv beroten (vgl.

dozu G röf e / lenzen / Ro iner, Steuerberoierh oftu n g, 2. Aull., Rd n rn. 3ll, 3l5;

Spöth, Die zivilrechtliche Hoftung des Sieuerberoters, 2. Aufl., Rdnr. 92

m.w. N.). Soweit für den Steuerberoter eine rechtsberotende und rechts-

besorgende Totigkeit in Betrocht kommt, hot er sich ouf die in $ I SIBG

g eno n nten Rechtsg ebiete zu besch rö n ken. Werden o I I gemei n-rechtl iche

Frogen on ihn herongetrogen, hot er den Mondonien on einen Rechts-

o nwo lt od er g egebenenfo I ls N oto r zu verweisen ( BG H, NJ\A/ 
,l986, 

1050,

r05l).

I lntar RcritrLsichtiorrno der in $ I SIBG oenonnten TötiCIkeitsbereiche desvrrrvr uvr ,,,:,",,i, '- J '-

Steuerberoters und seiner in $ 33 SIBG umschriebenen Pflichten ergibt

sich, doß er im Rohmen des Steuerberotervertroges, so wie die Kloger

dessen Umfo ng beschrieben hoben, nicht verpflichtet wor, den Erblosser

ouf die rechtlichen Möglichkeiten und Notwendigkeiten zur Erlongung

von Unfo llversicherungsschutz bei der Berufsgenossenschoft hinzuwei-

sen. Doß der Erblosser die Froge noch Unfollversicherungsschutz bei der

Berufsgenossenschoft on den Beklogien etwo mii der Bitfe um Klörung

herongetrogen hotte, isi nicht bewiesen; vielmehr ergibt sich o us der Aus-

soge des Beklogten ols Zeuge im Soziolgerichtsverfohren, doß der Erb-

losser diese Froge in einem Gespröch mit der Berufsgenossenschoft
(gemeint istwohl derZeuge B) bereits obgeklort und dem Beklogten dies

miigeteilt hotte. Unter diesen Umstönden bestond fÜr den Beklogten

weder Notwendigkeii noch Veronlossung, selbst durch Hinweise töiig
zu werden und den Erblosser etwo on einen Rechtsonwoll zv verweisen.

Doß die Froge der Erlongung von Unfollversicherungsschutz bei der
Berufsgenossenschoft totsöchlich nicht geklört wol der Erblosser diese

Froge lediglich folschlich furgeklort hielt, konn nichtzu Losten des Beklog-

ten gehen.

32
53



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 2192 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe 2192

Amtspflichtuerletzung
des Finonzqmles
(LG Honnover, Urt.v. 24.1.1991-19 0 414/90 -
srBK Köl n-M Bl 1991, 7/9, Bt

Auch ouf ein solches Anlogemodell, dos in Anlehnung on dos soge-
nonnte,,Homburger Modell" (vgl. Reithmonn/Brych/Monhort, Kouf
von Bo uf rö ger u n d Bo u herren m odel le, 5. Auf 1., Rd n. 147 ; Koeble. Rechts-
ho nd buch lm mobilien, Ko pitel ]5, Rd n. 42 f+.; Locher/König, Bo u herren-
modelle in zivil- und steuerrechtlicher Sicht, Rdn. 5; Tewes, steuerlich
onerkonnte Bouherrenmodelle, Teil 4 Kopitel B) Elemente der reinen
Kopitolbeteiligung und des Bouherrenmodells vereinigt, sind die zur
Prospekthoftung bei der Publikums-KG entwickelten Grundsötze
onwendbor. Auch bei diesem Anlogemodell ist der Prospeh oftmols
die einzige iedenfolls die wichtigste lnformotionsquelle, die den
Anleger in die Loge verselzt, die Anloge obiektiv zu beurteilen und
sein Risiko richtig einzuschötzen. Die hervorrogende Bedeutung des
Prospeh für die Informofionsvermittlung und die domit verbundene
Beeinflussung des Anlogeentschlusses rechtfertigt bei diesem und
vergleichboren Anlogemodell die zivilrechtliche Verontwortlichkeit
derienigen, die durch den Prospekt ouf den Entschluß eines Kopitol-
onlegers Einfluß genommen hoben (Senotsurt.v. 31.5.1990 o.o.O.; vgl.
ouch Brych/Pouse, Boutrögerkouf und Boumodelle, Rdn. 676;Koeble
o.o.O. Rdn.43 und Assmonn o.o.O.).

b) Der Beklogte ist einer der Hintermönner der Bougemeinschoft. Er hqt
neben den lnitiotoren besonderen Einfluß ousgeübt und desholb Mit-
verontwortung getrogen.

Gonz erheblichen Einfluß hotte der Beklogte schon desholb, weil er
Mehrheitsgesellschqfter der Vermögensverwoltungs GmbH wor, die
ihrerseitszu fost einem Dritfel on der lnitiotorin, der N. GmbH, beteiligt
wor. Abgesehen dovon belegen seine zohlreichen onderweitigen
Verflechtungen mit dem Proiekr, doD er bei dessen lnitiierung eine
f ührende Rolle gespielt hot, die ihn ouch in die Loge versetzt hot, ouf die
Gestoltung des gesomten Prospekts Einfluß zu nehmen.

Der Beklogte hot gonz moßgeblich selbst on der Konzeption des
Proiehs mitgewirkt. sömtliche steuerlichen und wirtschoftlichen Ango-
ben im Prospekt stommen von ihm. Er hot die steuerliche schulung der
Vertriebsbeouftrogten vorgenommen. Der Beklogte konn sich nicht
domit entlosten, diese Aufgoben hötte er im Auftrog der ihrerseits von
der N. GmbH beouftrogten Steuerberotungsgesellschoft K. und
Portner GmbH durchgeführt. Denn dieses Auftrogsverhöltnis öndert
nichts doron, doß es der Beklogte persönlich wor, der durch seine
Tötigkeit moßgeblichen Einfluß ousgeübt hot. seine stellung wor
keineswegs lediglich die eines Erfüllungsgehilfen der Gesellschofr (vgl.

zu dessen Hoftung BGHZ BB, 67 ff.; Kort DB 1991, l}57l, sondern ge-
prögt von seiner mittelboren Beteiligung on der lnitiotorengesellschoft

Leitsötze:

l. Eine Sorgfoltspflichtverletzung liegt nicht vor, wenn der Beomte bei
Auslegung von zweifelhoften Gesetzesbestimmung en zu einer zwor
unrichtigen, o ber noch gewissenhofter Prüf ung dervorhondenen Hilfs-
mittel zu einer nochvollziehboren Entscheidung kommt.

2. Prü[t ein Steuerbeomter die vorhondenen Hilfsmittel (eingereichte

Belegel nicht gewissenhoft oder enischeidet er ohne totsöchliche
Grundloge, so verletzi er seine Amtspflicht.

3. Weicht ein Steuerbeomter ohne Angobe von Gründen von Steuer-
richtlinien ob, so begeht er eine fohrlössige Sorg{oltspflichfuerletzung
(Amtspflichtuerletzu ng ).

4. Dem moteriell-rechtlichen Anspruch ouf Schodenersotz ous $ 839 BGB
i.V. m. Art. 34 GG steht $ 139 FGO ols rein verfohrensrechtliche Rege-
lung nichi entgegen.

Zum Sochverholt:

Der Steuerberoter und (spötere) Klögerfertigte für seinen Mondonten die
Einkommensteuererklörung für dos Johr lgBB on und legte dieser ols
Anloge eine Aufstellung der Einkünfte ous Vermietung und Verpochtung
hinsichtlich eines im Johre 1986 erworbenen Wohnhouses bei.

An Werbungskosten mochte er für: diese lmmobilie u. o. Erholtungsouf-
wendungen von rund 20 TDM geltend. Dieser Betrog setzte sich ous
Kosten {ür Gosgerötewortung, die Repcrotur eines Heizkessels, den
Ersotz eines Zo u nes, den Ersoiz einerTü r im Bod etc. zuso m men u nd wurde
entsprechend belegt.

lm Einkommensteuerbescheid erkonnte dos Finonzomt diese Kosten

[edoch nicht cls lnstondholtungskosten on, sondern behondelte sie ohne
weitere Begründung ols Herstellungskosten, die bekonntlich nur über
mehrere Johre hinweg obsetzbor sind. Gegen diesen Bescheid legte
der Steuerberoter im Auftrog seines Mondonten Einspruch ein. Doroufhin

) )
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BGHZlll, 3]4: Gl 1990, 22l undvom 25.]0.,1990 - Vll ZR 284/BB:VersR

91,4731. Es hot demzufolge nicht geprüft, ob die vom Senot, ollerdings

noch Erloß des Berufungsurteils, zur Prospekthoftung beim Bouherren-

mod el I entwickelten Gru ndsö lze hier zu ei nem n icht veriö h rten Scho den-

ersotzo nspruch f Ü hren.

Diese Prüfung konn der senot selbst gemö0 s 565 Abs. 3 Nr. I ZPO vor-

neh men, do weitere Feststel lu ngen zu m entscheidu ngserheblichen Soch-

verholt nicht zu erworten und ouch nichi notwendig sind. Aufgrund des

fesistehenden unstreitigen Sochverholts ergibt sich, doß die Klöger von

dem Beklogten im Wege des Schodenersotzes vedongen können, so

gestellizu werden, olswören sie der Bougemeinschoft und der HBG nicht

beigeireten. Dieser Anspruch ist nicht veriöhrt.

L Der Beklogte gehort zu dem Personenkreis, der fÜr unrichtige und

u nvol lstö nd ig e Prospekto n g o ben vero ntwortl ich ist.

o) Noch der Rechtsprechung des Bundesgerichishofs hoften den

Gesellschoftern einer Anlogen-Kommonditgesellschoft die Perso-

nen wegen folscher oder unvollstöndiger Prospektongoben ouf

Schodenersotz, die fur die Geschicke der Gesellschoft und domit

fur die Herousgobe des Prospekts verontwortlich sind (BGHZ 83,

222,2241. Dozu gehören die lnitioioren, GrÜnder und Gestolter

der Gesellschoft, soweit sie dos Monogement bilden oder beherr-

schen (BGHZ 71,284,287 l+.1. Dorüber hinous hoften ober ouch die

Personen, die hinter der Komplementör-GmbH und der Publikums-

Kommonditgesellschoft stehen und neben der Geschöffsleitung

besonderen Einfluß in der Gesellschoft ousÜben und desholb Mit-

vero ntwortung irogen (BGHZ 79, 337, 340lr.

oo) Diese Grundsötze hot der Senot ouf die Hoftung fÜr unrichtige oder

u nvollstö ndige Prospekto ngo ben im Bo u herren modell Übertro gen
(Urt.v. 3.l.5.,1990 o.o.O. mit Anm. Assmonn EWIR 9276 BGB 3/90,
757;Emmerich JuS 1990,934; von Heymonn WuB lG 9' - l'90;

Urt.v. 25.,l0.1990 o.o.O. mit Anm. von Heymonn WuB I G 7' - 2'91;

kritisch Kort DB 1991,1057 ff.; Wogner ZfBR 1991, 133 ff.).

bbl Dos Proiekt Bougemeinschoft,,P" Gesellschoft burgerlichen Rechts ist

ollerdings kein Bauherrenmodell, wie es den bisherigen Entschei-

dungen des Senots zugrunde log. Dort hotte die Beteiligung der

Klöger ieweils den so{ortigen Erwerb von Wohnungseigentum zum

Ziel- Hier ist Zweck der Beteiligung der Betrieb eines Hotels ou{ dem

erworbenen und umgebouten GrundstÜck. Noch dem lnholt des

Prospekts ist der Ewerb von Wohnungseigentum frÜhestens fÜnf

Jo h re noch Boubegin n unter besonderen Voro ussetzungen möglich.

önderte dos Finonzomt den ursprÜnglichen Bescheid ob und erkonnte

Erholtungsoufwendungen in der geltend gemochten Höhe on.

Der Sieuerberoter rechneie sodonn seine Tötigkeit gegenÜber seinem

Mondonten mit co. 
,1500 

DM ob, worouf der Mondoni wiederum seinen

vermeintlichen Anspruch ouf Kostenerstottung gegen dos beklogte Lond

in dieser Höhe on den Steuerberoter obirot. Dieser erhob sodonn im

eigenen Nomen Kloge gegen dos Lond ou{ Schodenersotzwegen Amts-

pflichverletzung in Höhe von co. ]500 DM und bekom sein Recht.

Aus den Gründen:

Der Anspruch ouf Ersotz der Kosten fur die Beouftrogung des Steuer-

beroters selbst gründet sich ouf $ 839 BGB in Verbindung mit Art. 34

Grundgesetz.

Noch dieser,,Hoftungskombinotion" hoftet der Stooi fÜr seinen Beomten

donn, wenn dieser in Ausübung seiner Amtspflicht vorsötzlich oder fohr'

lössig einem Dritten Schoden zufÜgt. Der Schoden liegt hier dorin, doß

der Mo nd o nt o ufg ru nd feh lerh ofter Vero n lo g u n g ein en Steuerbero ler zur

Verfolgung seiner steuerlichen Rechte hinzuziehen mußte und diesem

dorous Gebühren schuldete. Die Amtspflichtuerletzung liegt dorin, doß

der Sieuerbeomte entgegen $ 9 Abs. I ESIG,255 Abs. 2 HGB die geltend

gemochten Kosten ols Herstellungskosten und nicht ols Erholtungsouf-

wond behondelte.

Noch Ansicht des Londgerichts Honnover hot der Steuerbeomte ouch

schuldhoft gehondelt .,,Zwor liegt eine Sorgfoltspflichtverletzung do nn

nicht vor; wenn der Beomte bei Auslegung von zweifelhoften Gesetzes-

bestimmungen zu einer zwor unrichtigen, ober noch gewissenhoffer

Prüfu ng der vorho ndenen H ilfsmittel zu einer nochvol lzieh bo ren Entschei-

dung kommt. lm vorliegenden Foll konn iedoch nichtdovon ousgegongen

werd en, d oß hier ei ne g ewissen hofte PrÜf u n g der vorh o nd enen H i lfsm ittel

vorgenommen wurde. Vielmehr versiieß der Beomte gegen Nr. 157 der

EStG-Richtlinien, welche eine Auslegungshilfe geben und zudem fÜr

onschoffungsnohe Aufwendungen ein bestimmtes Verfohren vorgeben'

...Worum von diesen Verwoltungsvorschriften obgewichen wurde, ist

weder ous dem Steuerbescheid ersichtlich, noch von dem beklogten

Lo nd nochvollziehbo r vorgetro gen.

....Dos beklogte Lond vermog sich ebenfolls nicht dorouf zu berufen,

bei Erloß des ersten Steuerbescheides hötte die Rechnungen Über die

geltend gemochten Erholtungsorbeiien nicht vorgelegen, do sie der

Einkorr"nsteuererklörung nicht beigelegen hötte. Wenn der Steuer-

beomte ohne totsöchliche Grundloge entschied, stellt schon dies ollein
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eine Amispflichtverletzung dor. Gem. 5 BB Abgobenordnung ist die
Finonzbehörde nömlich zur Ermitllung der Grundlogen der Besteuerung
von Amts wegen verpflichtet. Selbst wenn der Sieuerpflichtige seiner
Mitwirkungspflicht nicht nochkommt, entbindet dies die Finonzbehörde
von der Amtserm ittl u n gspflicht n icht'.'

Auch steht die Vorschrift des $ ]39 Finonzgerichtsordnung, wonoch Kosten
des Vorverfohrens nur donn erstottet werden, wenn im nochfolgenden
gerichtlichen Verfohren dos Gericht dies für notwendig erochtet, einem
moteriellen rechtlichen Anspruch ouf Kostenerstottung ous $ B3g BGB
i.V. m. Art. 34 GG nicht entgegen. (BGHZ2l,359; BGH NJW 75, g72;
OLG Fronkfurt/M. BB Bi, 228;OLG München 8879,1335).,,Dergegentei-
ligen Ansicht des Londgerichts verden in der von dem beklogten Lond
zitierten Entscheidung vom 3.3.]989 Az 5 o 521/86 folgt die Kommer
nicht. 5 ]39 FGo enthölt eine verfohrensrechtliche Regelung. Es sind keine
Gründe ersichtlich, wesholb s 139 FGo einen moteriell-rechtlichen An-
spruch ousschließen sollte. Soweit sich dos Londgericht Verden ouf die
Entscheid u ng BG HZ 45, 251stützt, ist festzu ho lten, doß bei vodo ge einer
Amtspflichverletzung weitere Umstönde bestehen, so doß bei einer
Be[ohung eines Kostenerstottungsonspruches eine Umgehung der Vor-
schrift des $ 

.l39 
FGO nicht vorliegt'.'

Demgemöß wor dos beklogte Lond verpflichtet, den schoden zu er-
setzen, der ous der Amtspflichverletzung entstonden ist, hier die Kosten
der Beouftrogung des Klögers ols Steuerberoter.

Hinzuzufügen ist, doß im vorliegenden Foll der Steuerberoter für seinen
Mondonten ous obgetretenem Rechtgeklogt hot. Eine solche Vorgehens-
weise erscheint sinnvoll, do der Mondont ouf diese Weise vor einem
Proze$ und den domit verbundenen Argernissen bewohrt wird.

Prospekthoftung
- Homburger Modell
- Schoden

- Ver[öhrung
{BGH Urt.v. 26.9.1991- VIIZR 376/B9t

Stichwort- u nd Entscheidungsverzeichnis
(Heft I -2,19921

Leitsötze:

Die zur Prospekthofiung bei der Publikums-KG entwickelten Grundsötze
sind ouch bei Anlogemodellen onwendbor, die - wie z.B. dos sog.
Homburger Modell - Elemente der reinen Kopitolbeteiligung und des
konventionellen Bouherrenmodells vereinigen (im Anschlud on gGlz ttt,
314 : G11990,2211.

Der Anleger konn ouch donn Befreiung von dem obgeschlossenen
Vertrog und Ersotz seinerAufwendungen verlongen, wenn seine Beteili-
gung wertholtig ist, es sich iedoch um ein von dem im prospektbeschriebe-
nen Anlogemodell grundlegend verschiedenes, mit ihm in keinerWeise
oustouschbores lnvestitionsmodell hondelt. Dem Umstond, doß die
Beteiligung noch wertholtig ist, konn dodurch Rechnung geirogen wer-
den, do0 die schodenersotzleisiung Zug um Zug gegen Abtretung der
Beteiligung bzw. ubertrogung des wohnungseigentums erfolgt.

Entho lt ein An lo gemodell wegen seiner konzeptionel len Gesto ltu n g u nd
im Hinblick ouf die Moglichkeit eines spöteren Erwerbs einer Eigeniums-
wohnung weseniliche Elemente des konventionellen Bouherren modells,
veriöhren Prospektholtungsonsprüche frühestens noch fünf Johren.

Wird ein Steuerberoier ols lnitiotor oder ols ein diesem gleichstehenden
Prospektverontwortlicher oufgrund typisierten Vertrouens in Anspruch
genommen, ist $68 StBerG nicht onwendbor.

Aus den Gründen:

l. Dos Beruf ungsgericht hölt einen möglichen prospekthoftungsonspruch
gegen den Beklogten für veriöhrt. Der Anspruch veriöhrte spötestens
in dreiJohren noch dem Beiiritt zur Gesellschoft. Diese Frist sei obge-
loufen.

ll. Dogegen wendet sich die Revision zu Recht.

Dos Berufungsgericht hot nicht berücksichtigt, doß bei Bouherren-
modellen d ie f ü r d ie Prospekthoftu n g bei der pu bliku ms-KG entwickelte
kurze veriöhrungsfrist nicht eingreift (senoisurteile vom 31.5.]990 :

Allgemeine Geschöftsbedingungen
- Hottungsbegrenzung, g robe Fohrlössigkeit
- Rechtswohlklousel

Amtspflichwerletzung d. FA
- Abweichen v. Steuerrichtlinien
- Prü{ung d. eingereichten Belege

Arglisteinwond
- gegenüber Veriöhrungseinrede
Auskunftsverlrog
- stillschweigender Abschluß: Bilonz, Stotus

Belehrungspflicht d. Stb/Wp/RA
- Bef reiungstotbestond
: zulelzl v.15 .Johren

Beweislosl
- f. Mondoisumfong
Bilonzerstellung
- Aussogekroft d. Bilonz
- Drittho{tung
- Teslot

Bundesverfossungsgericht
- Anwoltspflichten

s))
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ot
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92,54
92,54
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- Verschulden b. Vertrogsverhondlungen
- Vertrog mit Schuizwirkung zugunsten Dritter
: obi. lnteressenloge
: Testot

- vertrogsöhnl. Vertrouenshofiung

Festslellungskloge
- negotive -
Fristenkonlrolle
- Telefox
: Funktionsfahigkeit

Hoftungsbeschrönkung
- ouf grobe Fohrlössigkeit

Honororonspruch d. Stb
- Fölliskeit, $ 7 StbGebV
: Beiriebsprüfung

Kousolitöt
- Berotungsfehler/fehlende Mondonteninfo

Konkursverwoher Hoftung d. -
- Hilfskröfte gegen Entgeli
- lnteressenkollision
- Sieuerhoftung

Lohnsleuererstottung
- Finonzierung d. Kreditinstiiute
: Mitwirkung d. Lohnsieuerhilfevereins

Lohnsteuerhilfeverein
- Mitvrirkung b. d. Vorfinonzierung

d. Lohnsteuer

Mitverschulden
- richiige lnformotionen on StB

Prospehhoftung
- b. Bouherrenmodell
: Homburger Modell

- d. Gutochiers
- Rechiswohlklousel
- Schoden: Befreiung v. Vertrog
- Veriöhrung: $ 68 StBerG

Rechtsberotung / Rechlsbesorgung

- Erschlie0ungsbeitröge
- Steuerberoter
: Erschließungsbeitröge

Rechtswohlklousel
- Prospekthoftung

Schoden
- Kopiiolonloge

: Rückobwicklung

Sittenwidrige Schödigung, S 826 BGB

- Johresobschluß

Steuerberotungsgesetz
- g4,zl.5
: unmitfelborer Zusommenhong

-s5: Steuerberechnung. Wirischo{ts-
berotunosfirmo

- $ 33, Hil{eieistung in Steuersochen
: Rechenzenirum

_8 q7

: Werbeverbot, Anwo ltssuchservice

Steuererklörung
- lnformotionen d. Mondonten
- Steuerbef reiun gsiotbesto nd

Steuergesloltungsberotung
- Mondotsumfong
- Wirlschoftsberotung

Steuerhoftung
- d. Konkursverwolters

Telefox
- Funktionsföhigkeit b. Justizbehörde

Testot {s. Besiötigungsvermerkl
- Beweiskroff

Treuhönder
- Hcftungsbeschrönkung
: grobe Fohrlössigkeit

Veriöhrung, $ 68 StBerG, $ 5l o WPO
- Prospekthoftung

Veriöhrung, $ 5l BRAO
- Belehrungspflicht u. Fehler

u. Veriöhrungsvorschrift,
Seku n dö ro nspruch
: Anloß zur Belehrung

- Veriöhrungshemmung: Verhondlung, g 852 BGB, 3 PfIVG

Verschwiegenheil
- gegenüber Miterben

Werbeverbot
- Anwolis-Suchservice/lnfodienst
- f. Rechtsonwölie

Wirtschoftsberotung
- Mondotsumfong
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Gl Leirsörze

Unerloubte Steuerberotung / Wirtschoftsberotungsgesellschoft / Steuerberechnungen

Ein Gutochten für die Betriebsoufspoltung einer Böckerei, dos mehrere konkrete Steuer-

berechnungen enthölt und in dem ous den detoilliert ongestellten Steuerbelostungs-

vergleicheri Empfehlungen für den Auftroggeber obgeleitet werden, stellt einen Foll

unerloubter Steuerberotung gem. I5 StBerG dqr.

Bei einem solchen Gutochten hondelt es sich ouch nicht i.S.d. $ 4 Nr. 5 StBerG um eine

Hilfs- oder Nebentötigkeit im Rohmen der Tötigkeit einer Wirtschoftsberotungsgesell-

schoft.
{OLG Fronkfurt, Beschl.v. 23.5.1991,6W 41/91, rkr', DSIR 1991,1201)

Rechtsberotungsbef ugnis / Erhebung von Erschließungsbeitrögen

1. Sireiiigkeiten über Erschließungsqntröge stellen keine Steuersochen i.S.d. S 162 Abs.l
VwGO dqr.

2. Ein Steuerberoter/vereidigter Buchprü{er besorgt unerloubi eine Rechtsongelegen-

heit, wenn er die Vertretung in einem gerichtlichen Verfohren wegen Erhebung von

Erschließungsbeitrögen übernimmt und nicht im Besitz einer Erloubnis nqch Art.l
$ I RBerG is]. Aufwendungen, die einer Portei wegen dieser Geschöftsbesorgung

entstehen, sind noch 0162 Abs. I VwGO vom Prozeßgegner nicht zu erstotien.

3. Der Erstottungsonspruch noch $ 162 Abs. IVwGO besteht ouch donn nicht, wenn dos

Gericht uon äin", Zurückweisung des unerloubt ouftretenden Prozeßvertreters ob-
gesehen hot.

(OVG Nordrhein-Wesrfolen, Beschl.v. 27.6)991- 3 B lB5B/90 - rkr. StB 199], 402)

Lohnsteuerhilfeverein / SteuererslottungsonsPruch i Vorfinonzierung

Die Ausstellung von Bescheinigungen durch Lohnsteuerhilfevereine Über die vorous-

sichtliche Höhä eines SteuereÄtottungsonspruchs sowie die Entgegennohme schrift-

licher Abtretungs- oder Verpföndungsärklörungen seiner Mitgliede-r lie_gen im Rohmen

der gestottet"'iHilf"l"ittrng eines Löhnsteuervereins durch dos StBerG ($14 Abs. Nr. I

StBerG).
(Honseotisches OLG Homburg, Urt.v. 4.10.1990 - 3 U 87/90 - StB 1991, 400)

Abwehr von SchodenersqtzonsPruch / negotive Feststellungskloge

l. Der Rechtsonwolt hot in der Regel ein rechtliches lnteresse on olsboldiger Fest-

stellung, demienigen nicht regreßpflichtig zu sein, der ihm ongekÜndigt hot, ermÜsse

ihn beiungünsfigäm Ausgong der rechtlichen Auseinondersetzung mit einem Dritten

{ur moglicie Sc[aden in Anspruch nehmen und ihn zugleich oufge{ordert hot, sich

bereits ietzl zum Ersotz bereitzuerklören'

2. Dos Revisionsgericht konn einer vom Beru{ungsgericht zu Unrecht ols unzulössig

obgewiesenen' Klog" stottgeben, wenn dos StreiVerhöltnis keiner weiteren Auf-

klörung bedor{.
{BGH, Urt.v. 10.10.199] - lX ZR 38/91)

Berotungspflicht / lnformotionen des Mondqnten

HoiderAnwolt seine Berotungs- und Aufklörungspflichten verletzt, so gili dieVermutung,

doß der Mondqnt bel pflichigemößem Verholten rechtzeitig olle lnformotionen erteilt

hötte, die ihm bei vernunftigeiBetrochtungsweise bedeutsom erscheinen mußten.
(BGH, Urt.v. 26.9.1991- lX ZR 242/901
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BGH v. 1.12.l9BB - lX ZR 6llBB: NJW 1989,303
:WM 1989,114

BGH v. 24.1.1991 - lX ZR 250/89: WM 1991, 420: WuB Vl B S 6 KO l.9l lSundermonn)

BGH v. 19.6.1991 - 2 StR 357/90

BGH v. 26.9.1991 - V ll ZR 376/Bq: BAUR 1991,796

}GHv.26.9.1991 - lX ZR 242/90: MDR 1991,1095: WM 1991, 1993

BGH v. 2.lO.l99l - lV ZR 68191: WM 1991, 2080
:ZiP 1991,1629

BGH v. 10.]0.1991 - lX ZR 38/91

BVerfG v. 8.7.1991 - 2 BvR731/91

OLD Düsseldorf v. 31.10. l99l - 13 U 100/91

OLG Fronk{urtv.23.5.1991 -6\N 41/91 rkr.: DSIR 1991, l20l

OLG Homburg v. 4. 10. 1990 - 3 U 87 /90: StB 1991,400

OLG Korlsruhe v. 5.6. l99l - 1U 270/90

OLG Korlsruhe v. 16.10. l99l - I U 5/91

OLG Köln v. 9.3.1989 - 5 U lll/B8

OLG München v.17.5.1991 - 2\U 4529/90

OVG Nordrhein-Wesffolen v. 27. 6.1991 -
3 B lB5B/90 rkr.: StB 1991,402

LG Homburg v. 31.5.1991 - 302 O ll3/90
: RPK U 1.065/91

LG Honnover v.24.1.1991 - 19 O 414/90
: SIBK Köln - MBI 1991, B

LG Korlsruhe v. 7.3.1990 - 3 O 339/89

EGH Hessen v.28.2.1991 -1EGH2/90: EWiR S 43 BRAO 3/91,461 Rins
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Gl Leitsötze

Prospekthoftung
- Homburger Modell
- Schoden

- Veriöhrung
(BGH Urt v. 26.9.1991- Vll ZR 376/89l

Fristwo h rende Sch riffsötze
- Telefox beim Empfönger
(BGH Urt. v. 2.10.19A - lV ZR 6B/91t

Honororqnspruch des Steuerberoters
- Fölligkeir, 5 Z StBGebV
- mehrere Leisiungen
(OLG Düsseldorf, Urt v. 31.10.1991 - 13 U toO/9il

Aufklörungspflichten über Fehler
in den eigenen Arbeiten
- sog. Sekundöronspruch
- Beginn der Veriöhrungsfrist
- Hemmung der Veriöhrung
- Arglisteinwond
(OLG Korlsruhe, Urt v. 16.10.lggl - I U S/9ll

Belehrungsiflicht des Steuerberoters
- Unfollversicherung

- Berufsg enossenschoft

- Lohnbuchholtung
(OLG Koln, Urt v. 9.3.1989 - 5 U lll/B8l

Amtspflichtverletzung des Finqnzomtes
- Schodenersotzonspruch
(LG Honnover, Urt v. 24.|1991 - 19 O 414/gOI
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